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ein Gut im Hauptamt Sehesteu, das, wie es 1551 heißt, durch seiue Wittwe
au dereu zweiten Ehemann Christoph v. Wautkowski kam. H

Die weitereu Nachrichtenüber George v. Kolbitz beschranken sich ans
eine Notiz ans dem Jahre 1öö3, wo er und sein Bruder in Gemeinschaftmit
ihrem Vetter Ambrosius v. K, erwähnt werden.

7. Hans v. Kolbit;.
In dem Testament Hansens v. Lindenau vom Jahre 1751 kommen,

nachdem vorher Peter v. Kolbitz und der „draußen" ansässige Hans v. Kolbitz
mit Legaten bedacht und als seine „Erben" die beiden Deutsch-Ordensritter
Herr George und Hans v. Kolbitz, Pfleger zu Johannisburg bezw. zu Sehesten
genannt sind, Peter und Hans v. Kolbitz „angezeigter beider Herrn Gebrüder",
vor. Die beiden Letzteren, Peter und Hans v. K., kann ich für keine anderen
halten, als die vorher besonders mit Legaten bedachten. Zwei Brüder müssen
mithin denselben Taufnamen geführt haben. Bei der weitern Erwähnung steht
der obige Zusatz bei Hans v. K. nicht mehr, wohl aber findet er sich i»
dem auf die Ansprüche aus dem Testamente bezüglichen, schon oft erwähnte»
Schriftstücke von 1527, wo es heißt, daß Hans v. Colbicz mit seiner
Schwester Anna in der Oberlansitz gesessen sei. Ich halte diesen für
denselben, den als dortigen Edelmann Knothe zum Jahre 1519 anführt.
Nach einem Schriftstück von 1540 lebte der obige Hans noch damals, wo auch
zugleich sein Sohn Ambrosius genannt wird.

Bevor wir auf diesen kommen, mögen noch

8. Gertrud, Barbara und Magdalena v. K.

hier aufgeführt sein, jene drei schon obei? genannten Klosterjungfrauen zu
Seuselitz in Meißen, nahe der oberlausitzischen Grenze. Ob sie Schwestern
waren, wie es den Anschein hat, ist ebensowenigausgemacht,als wie sie
mit den Vorgenannten verwandt waren. Sie befinden sich^) 1542 unter den
jenigen Conventnalinnen des Klosters, welche in der Zeit von 1543—1548
jährliche Pensionen beziehen, nachdem das Kloster säcularisirt war, und verließen
es im Jahre 1545, von wo ab sie statt 40 nur 30 fl. jährlich empfingen.

9. Ambrosius v. Kolbitz,

der Sohn Hansens, wird auch in jungen Jahren nach Preußen gegangen sein.
Unterm 2. August 1565 verschrieb Herzog Albrecht dem Ambrosius „Kolbitz"
20 Hufen Wald im Amte Stradaunen (bei Oletzko) und ertheilte die gcsammte
Hand daran dem Hofdiener „Hans Kalbitz".^

Vergeblich würden wir versuchen, diesem letztern eine Stelle in der
Kolbitzschen Genealogie anzuweisen; er mar dem Geschlecht völlig fremd und hatte
offenbar durch Betrug sich seine Rechte erschlichen, mit denen er auch in späterer Zeit

l) In einem Schriftstücke des Königsbergcr Archivs von 1540 werden Christoph
v. Wandtkau und Mortui v. Weißbcck zusninmen erwähnt.

ch In Akten des Hauptstaatsarchivs zu Dresden. Sic werden als Convcntnolinncn
schon 1541 genannt. Laxonin dnricmv. 1734 S. 282 und 1762 S. 220. Vcrgl. Klohsch
und.Grundig, Sonnnlung vcrm. Nochr. Vi. p. 162.

ch Staatsarchiv zu Königsberg V. LI. 3. 28. 183.
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Erfolg hatte. Sem an mehrere» Schriftstücke» des Staatsarchivs z» Königs¬
borg defiadliches Siegel erweist ihn als eine» v. Kahlbntz, aus einein bekannten,

f in der Herrschaft Nnppin fast ausschließlich gesessenen, früher wenig hervor-
> treteiide», mit dem Obersten Friedrich Heinrich v. K. am 27. November 1781

erloschenen Geschlecht, das im Schilde 3 mit einein Ringe durch Ketten ver¬
bundene Eimer und auf dem Helme ein wachsendes Frauenbild mit einem
Pfeile zeigt.st Wie es geschehen, daß er sich die Einwilligung des Ambrosius
v, K. erwirkte, den er wohl auf die große Aehnlichkeit (aber dach totale Ver¬
schiedenheit), der beiderseitigen Geschlechtsnamen hinwies, bleibt dunkel. Er ver¬
folgte auch seine Gesammthandsrechtedurch eine auf den Todesfall des Lehns¬
herrn am 29. November 1368 zu Alt-Stettin gemachte Muthung der Gosammt-
handst und richtete einige Zeit darauf (am 21. Dezember 1568) eine neue
Eingabe von Alt-Stettin ans in dieser Sache an den Herzog, st

Dieser Hans v. Kahlbutz oder Kalbutz war den vorhandenen Lehns-
akten zufolge ein Sohn Achims v. K. auf Kampehl im Nuppinischenund da
seine Familie nicht in wohlhabenden Verhältnissen lebte und nur sehr mäßig
begütert war, darauf angemiesen, sein Glück anderswo, als in der Heimath
zu versuchen.Der junge Adel pflegte zu damaliger Zeit überhaupt sich an
fremden Höfen vorzustellen und mit Vorliebe auswärtige Hof- oder Kriegs¬
dienste anzunehmen. So that es auch Hans v. Kahlbntz, der sich 1568 in
Pommern aufhielt und sich als Hofdiener bezeichnet, ohne daß es feststeht,
an welchem Fürstenhofe er diese Charge bekleidete. Daß er auch zeitweise
sich in Preußen aufgehalten hat, ist daraus zu schließen, daß er jene
Täuschung des Ambrosiusv. Kalbitz bewirktest und Lehnrechte an dessen
Gut zu erwerben wußte. Niedergelassen hatte er sich aber in Preußen nicht.
Dies war vielmehr in Pommern geschehen, wo er sich, wie wir sahen, 1568
in Stettin aufhielt. Wir können über ihn Einiges nach den Quellen des
Staatsarchivs zu Stettin ans einem gedruckten Werke anführen.st Danach
hatte Hans v. K. von der in Pommern (unweit der Neumärkischen Grenze)
reichbegüterten Familie v. Güntersberg auf Kallies rc. einen Theil eines ihrer
Güter, Falkenwalde, in Pfand genommen und sich auch verheirathet, denn
wir erfahren gegen das Ende seines Lebens aus einem Schreiben von ihm,
daß er ein vom Herzoge Albrecht von Preußen erhaltenes Gnadenlehn „Wessel"
seinem Halbbruder Veit v. Tobel vermacht hatte, mit der Bedingung, deshalb
seinen Schwiegersohn Kartz v. Güutersberg, dessen Wittwe Agnes geb. v. Kahlbutz
noch 1635 lebte, mit 1000 schweren Goldgulden abzufinden. Danach hatte
Hans v. K. keine männlichen Leibeserben; er starb im Jahre 1590.°)

st Vcrgl. über die Familie v. Ledebur, Adelslcx. I. j>. 105. v. Zedlitz, AdclSlex. III.
S. 19. 50. v. Mülverstedt, Wappenbuch des ausgestorbenen Adels der Mark Brandenburg
S. 13 Ind. XXIV.

st Staatsarchiv zu Königsberg I. o.
st Ebendas. Nr. 131.
st Vielleicht redete er dem guten Ambrosius v. K. vor, daß dessen Wappcnbild,

die drei gestürzten Blatter, eigentlich 3 Eimer seien, wie er sie an Ketten nebeneinander
gestellt führte.

st Bagmihl, Pommcrischcs Wappenbuch V. S. 69. 70.
st Sein und eines Jacob v. K. Siegel von 1539, welche das auch sonst bekannte

Familicnwappen mit den drei Eimern zeigen, sind bei Bagmihl a. a. O. abgebildet,
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Wir sehen also Hans v. K. mit einem Gute „Wessel" in Preußen
begütert, worüber wir indeß im Königsberger Archiv auf keine Nachricht
stoßen, sondern nur, daß er die Gesammthand an Ambrosius v, Kalbitz im
Hauptamt Oletzko belegenem 10 Hufen großen Waldgute, dessen Name in der
betreffenden Verschreibungnicht angegeben ist, erlangt habe. Auch entnehmen
wir, daß Hans v. Kahlbutz wirklich den Besitz nach dem kinderlosen Tode
des Ambrosius v. Kalbitz angetreten hat. Im v. Ledeburschen Adelslexicon,
wo dieses Gut Wessel als ein Besitzthum der v. Kalbitz im Jahre 1587
(I. S. 456) angeführt ist/) wird die Lage dieses Gutes als im Kreise
Marienmerder in Westpreußen angegeben, aber dies ist eben so falsch und
unzutreffend, wie die Angabe a. a. O., daß den v. Kalbitz im Jahre 1622
Schadau im Kreise Marienwerdergehört habe. Nielmehr ist es zweifellos,
daß infolge undeutlichen Schreibens in seiner Quelle oder flüchtigen Lesens
Skaudau (Scandau) im Kreise Gerdauen Ostpreußens gemeint ist, woselbst
die v. Kalbitz thatsächlich 1622, sowie vor- und nachher, ein Gut besessen
haben/) Wessel aber, das 1580 Wozylo heißt, war eine Pertinenz des
große» Münsterwalder oder Ostrowitter Gütercomplexes,der 1580 den
v. Olieski, niemals aber einem Mitglieds der kleinen armen Familie
v. Kalbitz gehörte. Vielmehr ist es klar, daß unter dem in dem Kahlbutz'scheu
Schreiben vielleicht nur verstümmelt angegebenen Wessel das heutige im
Kreise Oletzko und Kirchspiel Schwentainen liegende Gut Wessolowen
gemeint if/)

Nach dem Tode des Ambrosius v. Kalbitz erhielt nun wirklich Hans
v. Kahlbutz vermöge der gesummten Hand den Besitz des Oletzko'schen Gutes,
d. h von Wessolowen, das er, soweit ersichtlich, nicht selbst bewohnte, sondern
verpachtet hatte oder verwalten ließ. Die wahren und echten Agnaten des
Ambrosius in Preußen hatten nicht die Mitbelehnschaft erhalten und daher
mußte das Gut nach dem Tode des Hans v. Kahlbutz der Lehnsherrschaft
heimfallen.

Aber als Ambrosius v. Kalbitz kurz vor 1574 verstorben war, suchte
sein nächster Agnat Hans v. Kalbitz auf Kl. Paßlack im Hauptamt
Nastenburg (das in der Folge von dem langjährigenBesitze der Familie
gemeinhin Kolbitzen genannt wurde), wie es scheint ein Sohn Daniels
v. K. auf Langenbrück, Rosenthal und Sonnenburg die Mitbelehuungan
dem von Jenem hinterlassenen, ihm für seine treuen Dienste (über deren
Art und Zeit wir nichts erfahren) vom Herzoge zu Lehnrechtenverlieheneu
16 Husen großen Lehngute im Hauptamt Oletzko im Jahre 1588 nach.
Er führt dabei aus, daß zwar, da Ambrosius ohne männliche Leibes
lehnserben verstorben sei, das Lehen der Herrschaft hätte heimfallen
müssen, die es jedoch „Einem mit Namen Hans v. Colbitz", der sich für

Vermuthlich aus der König'schen Sammlung, in der sich Notizen aus den betr.
Pommerschen Schriftstücken finden werden.

2) Schadau im Marienwerderschcn gehörte zum Litscheuschen Gütcrcomplex und war
gegen Ende des 16. und zu Anfange des 17. Jahrh. im Befitze der v. Parthcin, später
der v. Kospoth.

ch Aus der Preuß. Adelsmatrikel ist auch die richtige Lage deS gu. OrtcS zutreffend
i» den Artikel Kahlbutz bei v. Ledebur I. S. 405 übernommen worden,
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einen Vetter ausgegeben, aber keiner sei, verliehen habe. Er beklagt sich nun
hierüber und bittet den Herzog, ihm. da der schon hoch betagte und keine
männlichenLeibeserben habende Eindringling kein echter Kalbitz sei, für den
er sich fälschlich ausgebe, auch ein anderes Wappen als sein Geschlecht führe,
nach dessen Tode das Lehngnt zu verleihen.') Ob Markgraf George Friedrich,
der Administrator des Herzogthnms Preußen, auf dieses Gesuch eingegangen,
habe ich nicht ermitteln können- jedenfalls erscheinen die v. Kalbitz in Preußen
später nicht im Besitz jenes Lehngutes (Wessolomen) im Oletzkoschea.

Für den Zweck dieser Abhandlung interessirt es nicht, weiter ans die
Nachkommenschaft Hansens v. Kalbitz und die spätere Genealogie des Geschlechts
überhaupt einzugehen^)wir führten bereits oben an, daß es im Jahre
1762 durch den auf dem Felde der Ehre erfolgten Tod des Majors Otto
Ludwig v. Kalbitz rühmlich beschlossen wurde.

Im Vorstehendenwird der Beweis geführt sein, daß das in Preußen
seit dem Ende des IS. Jahrhunderts mit den Formen Kolwas, Kolwis,
Kolbas, Kolweps und zuletzt Kalbitz (Colbitz) auftretende Adelsgeschlecht ein
Zweig der oberlausitzischen Adelsfamilie, deren bekannte Mitglieder (in der
Zeit van 1409 bis 1519) den Namen Kolowas und Kolwatz führen, gewesen
ist. Es ist ferner festgestellt, daß das Wappen der Preußischen Familie
nicht in drei Schildchen, sondern in 3 gestürzten (Linden-) Blättern bestand,
demzufolge die in derselben Anordnung von den oberlausitzischen v. Kolowas
geführten, in ihren Contonren denen jener sehr ähnlichen Schildfiguren, was
eine nochmalige genaue Betrachtung der beiden Siegel zeigen wird, als
gestürzte Blätter aufzufassen sein werden. Endlich ist es von dem Historio-
graphen des oberlausitzischen Adels als unzweifelhaftfestgestellt worden,
daß die Familie v. Kolowas ihren Namen dem gleichnamigen, jetzt Kohlwehsa
genannten Orte in der Oberlausitz entlehnt habe.

Mustern wir die Reihe der in dem Werke Knothe's aufgeführten
Adelsgeschlechter, so erblicken wir zwei große Gruppen von Familien, nämlich:
1) solche, deren Einwanderung ans einem der Nachbarländer — Schlesien,
Böhmen, Meißen und der Niederlansitz — festgestelltund nachgewiesen ist
oder doch bei denen ihr früheres Vorkommen in einem jener Länder urkundlich
bezeugt ist und 2) solche, bei denen ein solcher Nachweis nicht möglich
gewe'en ist und die zumtheil, so weit sie Localnamen führen, diese von
Ortschaften der Oberlausitz,meistens wendischen oder slavischen, hergenommen
haben. Zu ersterer Kategorie würde ich etwa 95, zu letzterer etwa 67 Familien
anführen können. Wenn wir unter letzteren auch Geschlechter mit deutschen
Namen antreffen, z. B. die v. Bischofsheim, Bloßdorf, Gerlachsheim, Gersdorf,
Heinrichsdorf, Landskron, Rosenhain, Rothenburgs?), Schreibersdorf, Schwobs-
dorf, Warnsdorf und Weigsdorf, so ist es bekannt und bedarf keines Beweises,
daß, wenn sich Einzöglinge deutscher Nation auch nur sehr selten — meistens
nur vorübergehend — nach in ihren Besitz gelangten Ortschaften deutscher
oder wendischer Zunge einen neuen Geschlechtsnameu (unter Aufgebung ihres
schon bestehenden, ererbten und mitgebrachten)beilegten und beigelegt erhielten,

st Akten des Staatsarchivs zu Königsberg.
st Vergl. v. Mülverstedt, Dipl. Itsbm-Asnsö II. p. 827.
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wovon wir für die Oberlausitz nur ein einziges urkundliches Zeugnis; bei
den v. Kamenz, haben, andrerseits Familien von slavischer Nationalität, mochteil
sie eingeboren oder eingewandert sein, von Ortschaften, die sie erworben, ent-
weder mit slnvischen Namen oder mit deutschen — falls sie von den Deutschen
neu gegründet oder umbenannt waren — sich in gleicher Weise, wie jene
deutschen Familien, nannten, sei es, daß sie ihren bisherigeil Geschlechtsnamen
ganz oder zeitweise aufgabeil, sei es, daß sie, die nach der alteil Wendensitte
nur einen Namen trugen, zur Unterscheidungsich genöthigt sahen, einen
Lokalnamen, den Namen ihres Sitzgutes, dem bestehenden hinzuzufügen, sei es,
daß sie den ihnen im gemeinen Leben beigelegteil Lokalnamen mit einem
andern vertauschten. Ist dies richtig, so sieht mau, daß bei Adelsfamilieu in
slavischeu (wendischen) germanisirtenLändern Schlüsse aus ihren Namen (d. h.
aus ihrer linguistischen Qualität) auf die Herkunft oder Nationalität ihrer Träger
täuschen können und sicher öfters sehr täuschend geweseil sind. Es werden daher
noch andere Momente zu Hülfe genommen werden müssen, um die Entscheidung
über die Nationalitätsfrage herbeizuführen. Freilich wird dabei der Satz nicht
schlechterdings seiner Gültigkeit entkleidet werden können, wenn man u priori
und bis zum Beweise des Gegentheils der These huldigt, daß Geschlechter mit
wendischen Namen wendischen, mit deutschen Namen deutschen Ursprungs sind.

Kommen wir auf die v. Ko Iowas zurück, um zu fragen, welcher
Nationalität gehörteil sie an; war ihr Ahnherr ein Eingeborner des Landes
oder war er ein Einzögling und welches war dessen Heimath?

Unbestritten ist es, daß ihr Name dein wendischen Sprachidiom augehört,
unbestritten, daß er von einem Orte mit wendischem Namen entlehnt ist.
Ferner hat sich bis jetzt keines ihrer Mitglieder im Besitze des ihr den Namen
gebenden Ortes Kolowas (Kohlwesa) gefunden und wenn der erste adelige
Träger dieses Namens erst im Jahre 1409 nachweisbar ist, so beweist dies,
daß sie — wegen des einstigen wirklichen Besitzes von Kolowas — jedenfalls
vor dem Jahre 1409 in der Oberlausitz existirt haben müssen. Bei der zu
tage tretenden Armuth, Kleinheit und Uubedeutendheit der Familie und im
Hinblick auf den notorischen Verlust zahlloser Urkunden des 12. bis 15. Jahr¬
hunderts kann es nicht Wunder nehmen, ihren Namen nicht früher zu finden.
Wir können uns naturgemäß ihr svätes Auftreten erklären, wenn man der
Familie eineil autochthonen Ursprung in der Oberlausitz vindicirt, falls mau nicht
des erster» Umstaudes wegeil annimmt und aunehmen muß, daß ihre früheren
Ahnherren unter einein andern Namen latitiren, und daß die v. Kolowas der
Zweig eines Adelsgeschlechts wareil, welches von Hause aus einen andern
Namen führte und daher ihren später» Namen erst infolge der Erwerbung
von Kolowas angenommen habeil. Daß solche Fälle zahllos in ganz Deutsch¬
land wareil, weiß jeder Sachkundige und daß auch die Oberlausitz nicht ganz
arm an Beispielen hiervon ist, erzielst sich aus Knothe's trefflichem Werke.
Für den letztern Fall würde man dann aber sicher die Uebereinstimmungdes
Wappens der Stammfamiliemit dem des Zweiggeschlechts erwarten müssen.
Das späte, doch auffällige Auftreten des letztern würde in jenem Falle hin¬
länglich erklärt sein, wenn mau nicht, wie bemerkt, in dem großeil Urkunden
Verlust oder den bescheideneil Verhältnissen der Familie den Grund ihres späten
Auftretens sehen will. Nur 10 Familien, deren Heimath zweifelhaft ist lind
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in der Oberlausitz selbst zu suche» sei» wird, giebt es, welche zum erste» Male

mit dem 15. Jahrhuuderl iu die Geschichte eiutreleu (Knoph, Kolowas, Kintsch,

Schley, sttechern, Knobloch, Leheit, Ntinnewitz, Raber uud Weigsdorf).

Wir behaupte» uuu, daß die v. Kalwas zum autochthonen Adel der

Oberlausitz gehöre» uud Hierselbst ihre» Urspruug geuamiueu habe», ebeusa

wie die Familie» Baruth, Baudessin, Belwltz, Balberitz, Doberschau, Doberschütz,

Döbschütz, Gerlachsheim, Gusk, Kittlitz. Klür, Kopperitz, Kpau, Aiaren,

Ätuschwitz, Nndelwitz, Nostitz, Pauuewitz, Peuzig, Porsitz, Nosenhain, Schreibers¬

dorf, Silawitz, Temritz, Warnsdorf, Welkom uud »och einige nwhr.

Die Gründe uud Argumente für unsere Behauptung sind folgende.

1) Eine Familie erachte ich dem Lande entstammend, iu welchem sie

zuerst urkundlich auftritt. Die v. Kalo was sind zuerst und ausschließlich nur

iu der Oberlausitz nachweisbar lind zwar — so weit bis jetzt bekannt — seit

dem Anfange des 15. Jahrhunderts. Vorher sind sie iu keinem andern

deutschen Staatsgebiete zu finden.

2) Die v. Kolowas führe» einen uudeutscheu Namen uud zwar von

einem undeutsch (wendisch) benannten Orte der Oberlausitz (Kohlwesa früher

Kolomas), der mithin als ihre Wiege uud ihr ursprünglich ihnen den Namen

gebendes Sitzgut angesehen werden muß.

3) Ihr Wappen (3 Lindeublätter 2. 1) zeigt die Charakteristica

nicht eines deutscheu, sondern eines slavischeu (wendischen) Wappens.

Daß der zweite Grund nicht lediglich uud au uud für sich, sondern nur

iu Verbindung mit den anderen zur rechten und gewichtigen Geltung gelangen

kann, haben wir bereits oben angedeutet. Denn es ist doch denkbar, daß eine

im Mittelalter in einem Wendenlande sich niederlassende Adelsfamilie von

deutscher Extraction ihren althergebrachten, väterlichen Namen ablegend den

Namen ihres neuen mendischbenannten Besitzthums annahm und weiter fort¬

führte, mithin wenn die Existenz ihres frühern Namens in Vergessenheit geratheu

war, sich mindestens dem Namen uud Anscheine nach als eine wendische Familie

darstellt. Nach den bisherigen Wahrnehmungen sicherer Fälle fanden solche

Vorgänge aber 1) nur im frühen Mittelalter statt, 2) eine Vertauschuna des

anererbteu väterlichen Geschlechts-Namens mit dem der neuen Heimath ent

lehnten (Local-) Namen doch nur vorübergehend oder doch meistens so, daß

beide Namen promiseua neben einander iu Gebrauch kamen,H Es zeigt sich nun,

wenn wir die Oberlausitz ins Auge fassen, daß von allen den nachweisbar

in dieselbe von außerhalb eingewanderten (ca. 100) Adelsfamilien erweislich

nur eine einzige, die von Kamenz, ihren althergebrachten Namen (Vesta)

nach und nach dauernd verändert und abgelegt hat, alle anderen ihn aber

stetig beibehalten haben, wie die Herren v. Schönbnrg aus Thüringen seit

dem 12. Jahrhundert, die Burggrafen zu Dohna aus Meißen seit dem

13. Jahrhundert, die Herren v. Steele ebendaher seit 1225, die Herren

v. Leipa aus Böhmen seit ca. 1235. die Herren v Michelsberg ebendaher

seit ca. 1250, die v. Liebenau aus Sachsen seit ca. 120 l, die v. Jrrleben

aus Sachsen seit 1261, die v. Lossau aus Sachsen (?> seit 128t, die

v. Luptitz aus Sachsen seit 1281, die v. Grißlau aus Meißen seit 1289,

i) Ich verweise hierüber auf die Angaben in meiner Abhandlung über das Geschlecht
v. Markclingerodc am Harz und in Preußen in der Zeitschrift des Harzvercins 1. S. 220 ff.
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die v. Radeberg aus Meißen seit 1290, die v. Pcmickau aus Meißen seit
Ende des 13. Jahrhunderts in der Oberlausitz u. s. w. u. s. m. Wir werden
mithin keineswegs den völlig vereinzelt dastehenden, übrigens noch weiter zu
untersuchendenFall der Namen- und WappeiländerungI der v. d. Vesta-
Kamenz heranziehen dürfen, um etwa zu behaupten, daß die anderswoher
eingewanderten v. Kolowas vorher einen andern (deutschen) Namen geführt
haben könnten.

Für den Beweis ihrer nicht-slavischen Nationalität würde die Behauptung
einer Einwanderung der v. KolowaS in die Oberlausitz schwerlichzu
verwerthen sein, da, wie ersichtlich ist, es nur slavische, fast ganz oder über¬
wiegend von slavischem Adel bewohnte Länder waren, welche zahlreiche
Adelsfamiliennach der Oberlausitz entsendet haben, nämlich Böhmen, Schlesien,
Meißen und die Niederlansitz,während Thüringen nur mit einer, Sachsen
mit 8 Familien, meistentheils aber auch undentschen Ursprungs, das auch
stark mit wendischer Bevölkerung versetzte Vogtland 4, das Rheinland mit
einem Adelsgeschlecht vertreten ist. Alle Deduclionen von dem Fortbestand
des slavischen Uradels der Oberlausitz bis in das spatere Mittelalter hinein
beziv. bis zur Neuzeit herab und die Existenz von Adelsfamilien wendischen
Ursprungs unter dem noch gegenwärtig bestehenden, erweislich nicht
eingewanderten oberlausitzischen Adel würden vergeblich und verfehlt
sein, wenn die Behauptung als richtig zutrifft, daß keines der Adelsgeschlcchter
von der slavischen Urbevölkerungder Oberlausitz zu unserer Zeit mehr existire,
ja nicht einmal bis in das neuere Zeitalter (von etwa 1500 ab) hinein-
gedanert habe. „Denn," so sagt Knothe in seiner Abhandlungüber die
ältesten Siegel des oberlausitzischen Adels^), „der alte Slavenadel, von
dem wenigstens ein Theil auch nach der Eroberung des Landes durch die
Deutschen (Ende des 10. Jahrhunderts) seine Güter fort besitzen durfte,
war schon im 13. Jahrhundert (mit welchem hier die urkundlichen
Nachrichten erst beginnen) in den übrigen Adel deutscher Nationalität
aufgegangen und da er im 10. Jahrhundert gewiß noch keine erblichen
Familienwappeü geführt hatte, so vermögen wir aus Siegeln, deren Wappen
bilder sich vielleicht dem sogenannten slavischen „Typus" nähern, noch keines¬
wegs auf altslavische Abstammung der betreffenden Familien zu schließen."

Es soll damit doch gesagt sein
1) Ein slavischcr Wappentypusexistire zwar, aber da im 10. Jahr¬

hundert der slavische Adel in der Oberlausitz noch keine erblichen Familien¬
wappeü geführt habe, so können aus den diese allein überliefernden Siegeln
mit Wappenbildern von slavischem Typus nicht auf die slavische Herkunft
der diese Siegel führenden Familien geschlossen werden.

2) Wenn man auch die Genealogie oder Stammfolge derjenigen ober¬
lausitzischen Familien, deren Herkunft und Heimath unbekannt ist oder nicht
feststeht, bis in das 13. Jahrhundert, wo „das Aufgehen" des altslavischen
Adels in den „übrigen" deutscheu der Oberlausitz erfolgt sein soll, zurückführen

i) Was das Urwappcu der v. d. Vesta in Meißen anlangt, so ist es sehr auffällig,
daß nicht früher als aus den Jahren 1333 und 1362 völlig verschiedene Wappeutypcn
von ihnen vorliegen, vgl. Knothe, die ältesten Siegel zc. S. 22.

ch S. 4 mit Bezugnahme auf die AdelZgeschichte S. 1 ff.
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kann und bei einer derselben ein Wappen mit annäherndem „sogenanntem

finnischen Typus" anträfe, so würde man daraus nickst zu schließen befugt

sein, daß die betr. Familie von nndeutscher Herkunft sei.

Es mag gestattet sein, gegen diese Argumentation bezw. gegen den

obigen wörtlich gebrachten Satz Einwendungen zu erheben.

Wir können hier unmöglich eine ausführliche Abhandlung schreiben

über die Unterschiede, welche zwischen der deutschen (germanischen) und der

wendischen (slavischen) Adelsheraldik bestehen. Dem heraldischen Auge, das

die Wappenbilder des Adels eines Wenden- (bezw. in der Folge germanisirten)

Landes und eines deutschen perlustrirt, werden und müssen die tief

gehenden Unterschiede klar ersichtlich sein, welche die heraldischen Bildungen

auf der einen von denen auf der andern Seite trennen und die Wappen des

polnischen, böhmischen, pommerschen, mecklenburgischen, nenmärkischen Adels

denen der indigenen thüringiscben, sächsischen, fränkischen, bayerischen, schwäbischen

und rheinischen Edelleute gegenüberstellen. Es muß — auf den ersten Blick

— erkennen, von welcher Grundverschiedenheit slavische Wappenformationen

von deutschen sind oder welche charakteristischen Eigenthümlichkeiten die ersteren

wie die letzteren auszeichnen. Wir treffen hier Bilder an, denen wir dort

niemals oder doch höchstens nur sehr selten und vereinzelt begegnen: Sonnen,

Monde, Pfeile, Bogen, Hufeisen, Baumhaken, oder Combinirungen heraldischer

Figuren (z. B. Greife:: mit Fischschwänzen), sowie Wappenformationen, wie sie die

Heraldik des slavischen Adels zahllos, des deutschen niemals aufweist: die Schach

theilnng mit herauswachsenden Thieren, jene Paarungen von Hirschstangen und

Büffclhörnern, die abgehauenen oder mit den Wurzeln ausgerissenen, rechts und

links gekappten Baumstämme rc. Wir müssen uns jeder weitern speeiellen

Anführung enthalten; wer sich die fränkischen, bayerischen und rheinländischen

Ädelswappen zusammen- und sie den schlesischen, pommerschen und cassubischen

gegenüberstellt, dem kann es nimmermehr zweifelhaft sein, daß es nicht einen

„sogenannten" slavischen Wappentypus giebt, sondern daß ein solcher der

Wirklichkeit nach in einer durchgreifenden und man möchte sagen syste¬

matischen Verschiedenheit vom deutschen besteht.

Ist dies richtig, so muß mit Nothwendigkeit folgen, daß Familien, deren

Schilde nichtdeutsche Wappenbilder enthalten oder derartige Wappenformationen

aufweisen, auch nicht der deutschen Nationalität zugezählt werden können.

Oder will man annehmen, daß deutsche, in ein unterworfenes wendisches Land

einziehende und sich hier niederlassende Adelspersonen ihre bisher geführten

oder gar schon uraltväterlichen Jnsignien abthaten und neue nach dem Sinne

und der Anschauungsweise, der Mode und dem Geiste der unterjochten Slaven

formirten, an ihre Statt setzten und dauernd annahmen? Das wäre eine

Behauptung, die Niemand wagen wird; aber sehr wohl denkbar, natürlich

und durch Beispiele belegbar ist es, daß Familien des sitzengebliebenen Slaven-

adels nach der Mode, den Sitten und dem Geschmack ihrer Oberherren, ihrer

Meister in Religion, Sprache, Kultur und Kunst, ihre Wappen wenn auch nicht

neu annahmen, so doch dann und mann gewissermassen veredelten oder wenigstens

in einzelnen Theilen denselben nachbildeten. So kam es, daß wir, wenn auch nicht

häufig, bei Familien, deren slavische (wendische) Herkunft unbestreitbar ist,

Wappen in Gebrauch sehen, deren Typus ein mehr oder minder deutscher ist, d. h.



Zg Ein verschollenes Adelsgcschlecht der Obcrlausitz in Preußen.

welche Bilder enthalten oder Formationenaufweisen, wie sie der slavischen
Heraldik fremd sind. Sa sehen wir, um nur eines Beispieles uns zu
bedienen, die Jnsignien der erweislich altslavischen Familie v. Bora, die
einen stehenden oder schreitenden Löwen im Schilde führte, ein Bild, das in
der deutschen Adelsheraldik doch kein ungewöhnliches ist.H Knothe sagt, daß,
wenn auch die Siegel oberlausitzischer Adelsgeschlechter einen dem der slavischen
Adelsfamilien gleichen oder ähnlichen Wappentppuszeigten, man daraus
noch nicht auf die slavische Herkunft solcher Geschlechter schließen könne. Aber
woher hatten denn diese Familien ihre slavischen Wappen? Waren es deutsche
Familien, welche in der Oberlausitz sich niederlassend, ihre väterlichen Wappen
ablegten und neue nach slavischer Art formirten oder sich überhaupt erst
Wappen mit slavischem Tppus bildeten? Und wenn wirklich kein einziges
Geschlecht des autochthonenAdels der Oberlausitz infolge der Germanisirung
des Landes und im Laufe der Zeit übrig blieb, lind die ältesten oberlansitzischen
Familien aus den Nachbarländern Meißen, Schlesien und Böhmen ein
wanderten, war denn der Uradel dieser Länder kein slavischer?

Zwar habe, heißt es in der Adelsgeschichte S. 2, es in der Oberlausitz
auch nach der Oeeupation des Landes durch die Deutscheu einen mehr oder
minder zahlreichen Adel slavischer Nationalität gegeben, aber wir
könne>'. die Abstammung einer der seit dem 13. Jahrhundert urkundlich auf
tretenden, in der Oberlausitz vorhandenen Adelsfamilienvon einein altslavischen
Geschlechte urkundlich nicht nachweisen. Mit seiner Unterwerfung und der
Annahme des Christenthums scheine der slavische Adel sich schnell
völlig germanisirt zu haben und in den übrigen, deutschen (??),
Adel aufgegangen zu sein.

In diesen Worten liegt aber nicht nur das Zugestäudniß von der
Existenz eines slavischen Uradels in der Oberlausitz überhaupt, sondern auch
doch wohl für längere Zeit — zivei Jahrhunderte?— nach der Unterwerfung
des Landes durch die Deutschen. Aber wie soll man die „völlige Germanisirung"
des oberlansitzischen Uradels und sein „Aufgehen" in den übrigen deutschen
Adel anders verstehen und auffassen, als daß man annimmt, eingeborene
Adelsfamilienvom Blute der Urbewohnerhätten deutsche Sitten und Gebräuche
und deutsche Namen angenommen, dem Christenthum sich unterworfen und
die deutsche Sprache zu der ihrigen gemacht. Allein daß sie durch dieses
„Aufgehen" in den „übrigen" deutscheu Adel vom Erdbode!', verschwunden
seien, daß sie aufgehört hätten, von slavischen Vorfahren abzustammen, oder
daß — zumal in der ersten Periode dieses Ueberganges — nichts von ihrer
slavischen Eigenthümlichkeit übrig geblieben sei, das ist undenkbar. Und so wird
es auch viele unter ihnen gegeben haben, welche bei der Wahl und Bildung
von Schildzeichen nicht schlechthin von deutschen Sitten, Anschauungen und
Formen hierin sich leiten ließen, sondern wenn es die Wahl solcher Embleme galt,
ihrem Nationalgeistefolgten. Die Geschichte der vom deutschen Schwerte unter¬
worfenen und gewaltsam, schnell oder allmählich, christianisirten und germanisirten
Wendenlander Deutschlands lehrt uns, daß die Eroberer keineswegs die
Unklugheit begingen, die slavischen Edelinge, die pvoearas Lluvi, äonrini

i) Zu geschweige» der Balkcnschilde der v. Briefen im Dramburgischcn (Neumark),
der v. Kalckstein in Preußen ic.
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oder selbst rs^uii und alle bevorrechteten Landgrundbesitzer so schlechthin
auszurotten,sie von ihren Höfen zu verjagen und an ihre Stelle die wilde
Masse des noch viel wehr dem Deutschthum feindlich gesonnenen Niedern und
dienenden Volkes und die spärlichen, mit den Sitten, Gebräuchen und der
Culturart des Landes unbekannten deutschen Einzöglinge zu setzen, sondern
daß sie die zum Christenthum sich bekennenden,Treue und Gehorsam ver¬
sprechenden besitzenden Volksklasseu, deren Einflusses auf die leibeigene, dienende
und abhängige Bevölkerung man gewiß war, in ihren Rechten zu bestätigen,
ihnen Rechte nach Art der deutschen Edelleute und Vasallen zu verleihen
(später zu verbriefen) und ihnen jeden Schutz nach Unten sowie gegen ihre
widerspenstigenStandesgenosseu angedeihen zu lassen. Wie lehrreich ist in
dieser Beziehung die Geschichte der Eroberung Preußens durch die Deutscheu!
Aber auch anderswo geschah es ähnlich, wenn z. B. der Erzbischof von
Magdeburg die Oberaufsicht über die Wenden in einem Theile seines großen
Gebiets Jerichow nicht einem deutschen Edeln, sondern gerade einem Landsinanne
des unterjochten Volkes anvertraute,dessen Sprache, Rechte, Sitten, Gebräuche
und Lebensweise er kannte und zu schonen wußte, um mit Hülfe frommer Priester
die Heideu unter das saufte Joch Christi zu beugeu und sie mit den Segnungen
des deutschen Wesens zu beglücken. So kam es, daß es den treuen Slaveu-
edeln, erst selbst Getauften oder den Söhnen oder Enkeln bereits früher
getaufter Väter und Großväter, keineswegs mehr am Herzen liegen konnte,
unter allen Umständeil und streng auch die äußeren Kennzeichen ihres einstigen
Heidenthumsund ihrer Uudeutschheit, ihre Namen, mit denen sie täglich hervor¬
traten und ihren deutschen und christlichen Oberherren gegenüber standen, zu
bewahren und festzuhalten, wenn auch damit noch kein völliges Aufgeben
der altväterlichen theuern Volksnameu gebilligt und zur Regel gemacht werden
sollte. Und so ist es bezeichnend genug, daß mecklenburgische oder pommerische
Adelsfamilien, deren wendische Nationalität über allem Zweifel erhaben ist,
die v. Oertzeu, v. Dechow, Malzau, Kleist — um vier statt hundert
Namen zu nennen — in die Geschichte mit christlichen oder germanischen
Taufnamen eintreten oder wenn, wie bei den Putkamer, schon einige
Decennien nach ihrem ersten urkundlichenAuftreten, die christlichen Namen
Uatrus und Imurcmtius die heidnischen wenn auch nicht ganz verdrängen,
gleichwie von den zu den piimi ssantis des Kleist'schen Geschlechts zählenden
Brüdern der eine mit einem altdeutschen (Konrad), der andere mit einem echt
wendischen Namen (Prissebur) auftritt. Aber wie sollen jene natürlichen, still sich
vollziehenden Vorgänge der Christianisirungund Germanisirung wendischer Adels¬
geschlechter urkundlich bewiesen werden, z. B. daß der Ahnherr des erst 1280
urkundlich bezeugten Uatrrm äu i^ostit,?/) dessen ihm den Namen gebendes
Stammgut der Oberlausitzangehört, einst ein Wende war und einen wendischen
Vornamen führte? Nein, eben jener Umstand, die Beschaffenheit seines Wappens
und die völlige Unmöglichkeit, seine Vorfahren,sowie die zahlreicher anderer
oberlausitzischer Geschlechter in einem andern Lande — und doch einem
deutschen, wenn sie Deutsche sein sollen — aufzufinden, beweist zur Genüge,

st Der noch Brüder hatte. Dasselbe galt von den schon gegen die Mitte dcS
12. Jahrhunderts in der Obcrlansitz auftretenden und damals bereits „wcitvcizwcigtcn"
Herren v. Kittlitz.
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daß ein solches Geschlecht dein Boden selbst entsprossen war, ans dein
es zuerst urkundlich auftritt.

Wir selbst haben schon unbedingt zugestanden, daß auch deutsche Einzöglinge
sich nach Orten mit wendischen Namen nennen können und genannt haben aber
wir müssen hierbei voraussetzen, daß dies zu einer Zeit geschah, Ivo es noch
keine feststehenden Familiennamen in ihrer Heimath gab, oder es geschah der
Namenswechsel nur vorübergehend, wovon wir an anderen Orten Beispiele
genug angeführt haben.ff Denn es liegt doch auf der Hand, daß die Ablegung
und Verwerfung des altväterlichen,ererbten Namens mit großen Nachlheilen für
die Auswanderer betreffs in der Heimath bestehender und wahrzunehmender Rechte
verbunden sein mußte, da es den Familien für solche Fälle schon nach Verlauf
eines Jahrhunderts doch sehr schwer fallen mußte, ihre Zugehörigkeit zu dem
heimischen Stamme nachzuweisen. Daher sehen wir die v. Markelingerode,
v. Königsegg, v. Hohndorf und v. d. Gröben, die im 14. und bezw. zu
Anfange des 15. Jahrhunderts sich in Preußen niederließen, ihren alten
Geschlechtsnamen beibehalten und nur höchstens zeitweise ablegen; nicht minder
behielten die v. Schlaberndorff,v. Bardeleben, v. d> Gröben, Sack und v. Bertkow,
die ans Sachsen im 13. Jahrhundert in der Mark bezw. in Pommern sich
ansiedelten, ihren alten Geschlechtsnamen bei; ihn legten ferner nicht ab die
zu derselben Zeit aus der Grafschaft Lüchow nach der Priegnitz bezw. nach
Pommern einwandernden Klitzing und v. Billerbeck und die gleichfalls im
13. Jahrhundert nach Mecklenburgund der Neumark sich wendenden v. Helpte,
Ketelhodt und Buse aus dem Mansfeldschen.ff Zu deu Zeiten aber, wo wir mit
Sicherheit die fremde Nationalität oberlnnsitzischer (eingewanderter) Adels
geschlechter constatiren können, gab es hier und dort schon längst feststehende
und erbliche Geschlechtsnamen.Denn von den Herren v. Schönburg abgesehen,
die schon im 12. Jahrhundert in der Oberlausitz festen Fuß faßten und Namen
und Wappen keineswegs ablegten, treten erst zu Anfange des 13. Jahrhunderts
zwei edelherrliche Geschlechter, die Burggrasen zu Dohna und die v. Strele
aus Meißen, sowie die Herren v. Leipa aus Böhmen in den oberlausitzischcn
Landesadel ein und ihnen folgen 1250 die v. Muschwitz aus Meißen (?) und
1200 ein Herr v. Michclsberg aus Böhmen, 1201 die v. Liebenau aus Sachsen
und v. Ziegelheim aus Meißen, 1204 ein v. Jrxleben aus dem Erzstist
Magdeburg, 1281 die v. Lossow aus Sachsen (?), 1284 die v. Luptitz ans
dem Saalkreise, 1289 die v. Grißlau aus Meißen u. s. w. Keine dieser
Familien änderte ihren Namen auch nur zeitweise und von Anfang an.

Warum aber, möchte man fragen, sollte es nicht auch umgekehrt der
Fall sein, daß auch wendische Edellente, sobald es Noth that, ihrem einzigen
bisher geführten Namen einen unterscheidenden und sie kennzeichnenden sich bei¬
zulegen, diesen nicht blos von ihrem wendisch benannten Besitzthum wählten,
sondern auch selbst von einem dcutschbenannten (oder von Deutschen gegründeten),
von ihnen durch treue Dienste oder sonstwie erworbenenOrte? Und waren
nicht bei den Wenden, und zwar auch bei den Notabeln unter ihnen, die Einzel-
uamen viel länger in Gebrauch als bei der Deutschen, von denen — und zumal
von Edellentcn, wie die obigen Zahlen beweisen, — der Zuzug nach der Oberlansitz

ff Ncrgl. Zeitschrift deS Harzvcrcins I. S. 220 ff.
ff Zeitschrift dcS HarzvercmS VIII. S. 423 ff.
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während der von 1100—1256danernden böhmischen, also slavischen Herrschaft
über die Oberlansitz gerade kein großer nnd zahlreicher gewesen sein wird.

Wo finden wir eineil „urkundlichen" Beweis, daß es ein „deutscher
Rittersmann" war, der nach der Unterwerfung der Slaven zum Lohn für
seine Dienste eines der „vorgefundenen" (slavischen) Dörfer, z, B. Boblitz
erhalteil haben „dürfte" lind nun fortan, zum Unterschiede von anderen
Edelleuten mit gleichen (Vor-) Namen, v. Boblitz genannt wurde lind sich selbst
so nanntet) W^n,m konnte es aber nicht auch ein Wende sein, dem zur Eut
schädigung für seine Dienste und zum Lohn seiner Treue jenes Gut zutheil ward?
Und wie wenig gut gerade dieses Beispiel der Familie v. Boblitz gewählt ist,
erhellt daraus, daß, wenn irgend ein Adelsgeschlecht der Oberlausitz von wendischer
Extraction war, dies bei den v. Boblitz zutreffen dürfte, deren Wappen (ein Steril
unter einem gestürzten Halbmonde) den denkbar undeutschesten d. h. slavischen
Typus hat. Oder sollte der deutsche Edelmann, sein Deutschthum verleugnend,
sein väterliches Wappen liebst dem Namen abgethan lind ein echt slavischeS,
man möchte sagen wendisches „Vollblut"-Wappen gewählt haben?")

Zwar lvird zugestanden/) daß auch nach der Occupatio» der Ober
lalisitz durch die Deutschen ein „kleiner Theil"!)des Slavenadels seine Besitz
thülner und feinen Rang gerettet haben möge, doch sei für keine der seit
dein 13. Jahrhundert urkundlich auftretenden Adelsfamilien ihre flavische
Herkunft irgendwie beweislich. Wir fragen, wie soll dieser Beweis geführt
werden bei der anerkannten diplomatischen Armuth der Oberlansitz für das 12.
und das 13. Jahrhundert? Wo sind in anderen von den Deutschen eroberten
und colonisirten Wendenländern in Urkunden über Adelsfamilien, über
deren Nationalität jeder Zweifel ausgeschlossen ist, direkte Zeugnisse vorhanden,
daß die Väter, Großväter oder früheren Ahnen von Edelleuten mit deutschen
oder wendischen Geschlechtsnamen Slaven gewesen, jener „nntia parvarsn"
entstammt seien, wie die Wenden (d. h. ihre Gesamnitheit und das gemeine
trotzige lind geknechtete Volk) hier nnd dort der fromme Glaubenseifer geistlicher
Urkundenaussteller in blindem Klassenhaß bezeichnete.^) Alan trug doch
kein Bedenken, die alten wendischen Großgrundbesitzerlind Herren von Land
und Leuten als Llavi uolülas zu bezeichnen und daß diese von den deutschen
Einzögliligcn vom Adelstande als ihre Standesgenossen, als ihres Gleichen
betrachtet wurden, daß sie Connubien mit ihnen eingingen und in gesellige
Beziehungen zu ihnen, als Vasallen eines Lehnsherrn traten, ist naturgemäß

Oberlauf. Adclsgcschichtc S. 2.
st Außerdem laßt sich die Familie uicht früher als 12KV urkundlich nachweise»

lAdclsgesch. S. 133), also zu einer Zeit, als die deutschen Einzögliuge längst feste Geschlcchts-
uamcu und auch Wappen führten.

st Oberlaus. Adclsgcschichtc S. 4. 3.
st Im Widerspruch hiermit heißt eS in der AdelSgesch. S. 2, daß es thatsächlich nach

der Occupatio» des Landes hier eine» mehr oder minder zahlreichen Adel slavischcr
Nationalität gegeben habe.

st Es ist von keinem Gewicht gegen unsere Beweisführung, wenn bei besonderer
Veranlassung und von der höchsten Stelle aus der Gegensatz zwischen „Deutsch" und
„Wendisch" zum Ausdruck kommt. S. ^nnall. Uaßclebb. in Ron. darin. XVI. p. 183.
Denn bekannt genug ist cS, wie zahlreiche Ehen zwischen deutschen und wendischen Fürsteu-
kiudern vom 10. Jahrhundert ab geschlossen wurden. Vergl. z. B. Thietmar, dlrron IV.
o. 42 in Non. dorm. III. p. 786. S. auch Magdeb. GcschichtSbl. VI. S. 133 ff.
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und hinlänglich bekannt. Denn dadurch erklärt es sich ja auch, daß wir die
Söhne zweifellos deutscher Einzöglinge, auch mit wendischen „Taufnamen"
belegt, sehend) Jene Gleichheit des cingebarnen und eingewandertenAdels
vor dem Landesherru und vor dem Rechte war anch die Ursache, daß, wie
ein bewährter Schriftsteller sagt"), die früher in Urkunden übliche Bezeichnung
eingeborner Adelspersonen als 8Iavi nobile aufhörtest, daß sie insgesamml
mit den deutschen Edelleuten schlechthin nnr als militas, armi^kii oder
lamuli prädicirt wurden und daß diese Kennzeichnung der Nationalität
als Llavi (in Preußen Urutani) nur allein auf Angehörige der Klasse
der Leibeigenen und Hörigen angewendet wurdet)

Und aus welchen deutschen Ländern mit deutschem Adel sollten die
oberlansitzischen Adelsgeschlechter, die sich im 13. Jahrhundert zeigen, stammen?
Wo ihre Herkunft erweislich ist, sind es gerade Wendenländer, wie Böhmen,
Meißen, Schlesien, der Saalkreis und ein Thcil des Sachsenlandes, denen jene
Einzöglinge entsprossen waren. War nicht Meißen voll von eingeborneu Ge¬
schlechtern wendischer Nationalität? st Wir sehen in jener bekannten Bestätigungs¬
urkunde des Klosters auf dem Lauterberge vom Jahre 1181°) die wendischen
Gutsherren (soniores villurum), die „Supane", den deutschen Edeln gleicher-
gestalt zu Roß dienen und zum Erscheinen auf dem Landdinge berechtigt.
Unter den weltlichen Zeugen nimmt hier der Burggraf Pribislaw von
Meißen eine der ersten Stellen ein, offenbar ein Mann von wendischer, nicht
von deutscher Abkunft, der seinem Ansehen im Lande und der Kenntniß aller
Verhältnisse in demselben, sein hohes Amt verdankte. Er erscheint schon
20 Jahre früher als Intens nobiiis und Vogt des Hochstifts Meißens in
Gemeinschaft mit dem Ministerialen Bronislav, offenbar gleichfalls einem
Wenden. Und nicht wenige seiner Mitzeugen, wenn sie auch christliche oder
germanische Taufnamen führten, waren gleicher Herkunft mit ihm, wie ich
auch kein Bedenken trage, jenen so angesehenen in der Ober- und Niederlausitz
oft genannten Ritter Elliistig.nus longus für einen wenn nicht selbst getauften,
so doch für den Sohn eines Wendenedelnzu halten, weshalb denn auch seiner
Nachkommen Wappen nichts von einen: deutschen Tppus an sich hat, sondern
einen so ächt slavischen Charakter zeigt, wie er nur gedacht werden kanu.st

Ich erinnere statt an viele Beispiele nur an Clauko v. Markelingerodc, den Sohn
des in Preußen ansässig gewordenen Harzritters Matthias v. M. aus der Mitte dcS
11. Jahrhunderts. Vergl. andererseits die Denomination der Gebrüder v. Kamccke-Boniu
bei Bagmihl, Pommerisches Wappcnbuch 1. S. LI vom Jahre 1315 Lrvuutus tiiius ?skri
cle Xuiuiie in Mccklcnb. Urkuvdenbuch VI. x. 147.

st Prof. Or. FabriciuS in den Mccklcnb. Jahrbüchern VI. S. 43.
3) Noch 1273 heißt in einer Pommerschcn Urkunde fMccklcnb. Urkundcnbuch IV.

S. 222. 223) der Slave Pribiko von Wolliu uodiliv vir und in dieser Urkunde sehen wir
in der Zcugcnreihc untermischt wendische und deutsche Adclspcrsoncu als miiites bezeichnet ;
unter den mit deutschen Taufnamcn wohl auch noch manche, die von wendischer Herkunft waren.

st Vergl. meinen Artikel: Wie lange gab es in der Altmnrk Heiden? in der Zeit¬
schrift dcS Altmärkischcn Vereins XVtl. S. 172 ff.

st Vcrgl. z. B. Gersdorf, 0. v. Lux. Hex. 11. I, p. 36 (z. I. 1071).
st Köhler, d. Kloster S. Pctri auf dem Lautcrbcrgc S. 52—54.
st Gersdorf, L!. I). Lux. Rex. L. IV. p. !. 2.
st Ebenso wie bcispiclswcijc die Wappen der v. Prittwitz und v. BorSnitz in Schlesien,

die aus Sachsen herzuleiten, wo sich von ihren Familien keine Spur findet, mir durchaus
verfehlt erscheint. Nicht minder gehört hierher das Wappen der nltmcißcnschcn v. Neihschütz.
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Und so war auch jener Meißnische Brzezislaw v. Kunewitz (auf Budenitz bei
Probstheida), dessen Söhne 1277 sämintlich germanische Taufnamen tragen,
offenbar kein Deutscher von Herkunft, sondern ein Slave. Haben wir doch
auch im Sachsenlande (im Erzstift Magdeburg) mehr als ein eklatantes
Beispiel des Fortbestehens altslavischen Adels während des ganzen 13 Jahr¬
hunderts, wie an den Edelherren Maketserve, von denen dach keine Urkunde
den direkten Beweis liefert, daß sie von wendischer Extraction waren.st

Dem Vorangeführtenzufolge wird es einleuchten, daß, wenn der
christlich-germanische Taufname eines Edelmanns mit wendischem Geschlechts-
(Local-) Namen ein sicheres Kennzeichen seiner germanischenAbkunft nicht
sein darf, umgekehrt auch nicht bei einem Edelmanns mit deutschem Geschlechts¬
namen sein wendischer Vor- (Tauf-) Name, wie z, B. 1227 bei dem Meißner
Pribislav v. Tannenbergst als Index für seine wendische Nationalität
gehalten werden darf. Denn er kam? aus der Ehe seines Vaters mit der
Tochter eines Wenden-Edeln, Pribislav, herstammen. Ich meine aber, daß
wenigstens u priori in jedem derartigen Falle auf eine undeutsche Herkunft
der betr. Edelleute wird geschlossenwerden dürfen und es würde im obigen
Falle das Gegentheil nur durch den Beweis erhärtet werden können, daß
Pribislav v. Tannenbergnicht der erste seines Geschlechts in seiner Heimath
war und sodann, daß sein Vater oder auch Großvater deutsche Taufnamen
führten und ihr Geschlecht in einem deutschen Lande nachzuweisen ist.

Wenn wir aber in Meißen im 12. und noch im 13. Jahrhundert die
Existenz altslavischer Adelsgeschlechter genugsam bezeugt sehen, — wir würden
uns getraue?? noch mehrere derselben aufzuführen —, um wie viel mehr darf
nicht eii? Gleiches voi? der Oberlausitz gelten oder vielmehr voi? vornherein
angenommen werden, voi? einein Lande, das vom Jahre 1100 (oder 1139)
bis zum Jahre 1250 der Oberherrschaft voi? Slavenfürsten unterworfen war.
Daher kann es auch bei der notorischen Armuth der Oberlausitz an Urkunden,
namentlich ai? Privaturknnden,Beleihungsbriefen u. s. w. aus der Zeit vor
1350 keineswegs ins Gewicht fallen und vielmehr auf die einfachste Weise
erklärlich seil?, daß so viele oberlansitzische Adelsfamilien in? 13. und zu
Anfange des 14. Jahrhunderts mit Mitgliedern auftreten, deren Geschlechts¬
oder Tanfnamen dein wendischen Sprachidiom nicht angehören. Denn wer
möchte nicht in den? hochberühmten, voi? de?? höchsten geistlichen und weltliche!?
Fürsten so hochgeehrte??und reichbegabten Helden Wiprecht voi? Groitsch mit
dem echt germanischenTaufnamen einen Einwanderer vermuthen, wenn er
nicht weiß, daß er der Sohl? eines wendischen Edel?? war^), eii? Beispiel, wie
mißlich es ist, allein aus de?? deutschen Taufnamen voi? Edelleuten in Wenden¬
ländern, wo doch die Möglichkeit ihrer Eingeborenheit obwalten kann,
Schlüsse auf ihre Nationalität zu zieheil. Denn wir sehen noch 1208 in der
Mark Brandenburg „Liavi iiobüss" an? Hofe des Markgrafen gleichgestellt

st Vorgl, meine Abhandlungen i. d. Neuen Mittheilungen des Thür.-Siichs. Vereins
X. 2. S, 236 ff, und XI. S. 170 ff,

st Wersdorf, E. U. Lux, Reg', 1Z, IV. p. 109, Vcrgl. Bolte v. Dricberg in
Mecklenburg 1313, Mccklenb. Urknndenbuch VI, p. 37. und Tosmar v. Reberg 1317 in
Mecklenburg, Ibick, VI. x. 306,

st Flöthe im Archiv für die Sachs, Gesch. III. S. 30.
3
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mit deutscheil Edeln und Rittern, ja nach vor den letzteren bevorzugt, und
nicht nur dies, sondern auch mit deutschen Tanfnamen, wie die 4 Brüder
Heinrich, Prizlawitz, Pribislav und Andreas^). Wie wäre es, wenn irgendwo
dieser Heinrich oder Andreas allein ohne jenen Zusatz genannt würde? Möchte
nicht jeder darauf schwören, in ihnen Edellente von deutscher Herkunft
zu sehen? Und wenn dies noch zu Anfange des 13. Jahrhunderts in der
Mark Brandenburg sich so gestaltete, darf nicht ans gleiche Verhältnisse noch
viel mehr in der doch mindestens ebenso wendischen Oberlausitz geschlosseil
werden? Wir brauchen nicht, um das Trügerische des Schlusses von deutschen
Taufnamen auf deutsche Herkunft zu beweisen, jenes bekannte Beispiel
des Wendenfürsten von Brandenburg Pribislav-Heinrich heranzuziehen-schon
etwas früher lesen wir zum Jahre 1127: Nöiiil'i-iäuL selnvus ä«
Lraililkudui-K oeeisus estJ)

Es lag ja in der Natur der Sache und in den Gründen der politischen
Klugheit, daß die deutschen Eroberer eines Wendenlandesdie Hervorragenden
seiner Bewohner, seine Urineipas und Großgrundbesitzer,die sich durch Macht,
Reichthnm, Ansehen und Einfluß bei ihren Stammesgenossen-auszeichneten,
wem sie Treue gelobteil und hielteil, weder auszurotten noch mit Gewalt ihren
Sitten, ihrer Sprache, ihren Rechten lind der Verbindung untereinander zu
entfremden oder in Dürftigkeitund Knechtschaft hinabzustoßen, sich nicht zu
unbedingtem Gesetz machen konnten. Die Aufzeichnungen der Vorzeit beweisen
dies, wie bekannt, zur Genüge. Die geistlicheil Herreil, die Ausbreiter des
christlicheil Glaubens, zogen die Slavenedeln, — selbstredend die Getauften und
die, ail deren Treue und Aufrichtigkeit nicht zu zweifeln war, — zu sich, wie sie
umgekehrt von diesen in nähern Verkehr gezogen wurden. Sogar, wie im
Preußenlande, sehen wir auch an der Saale die Slavenedelngegen ihre
Landsleute das Schwert ziehend)

Ja, die slavischen Edeln und Großgrundbesitzer gingen, wie Knothe
ganz richtig bemerkt, in den deutscheil Adel auf, der freilich sicher nicht den
überwiegenden Theil der Ritterschaft bildete, aber sicher doch nur allmählich und
ohne die Eigenthnmlichkeiten ihrer Nationalität aufzugeben. Deutsch wurden des¬
halb solche wendische Familien nicht: sie bliebeil von wendischer Herkunft und
Nationalität,woran schließlich nur Namen und Wappen erinnerten.

Nicht nur tapfere und treue Streiter suchten sich die weltlichen Ober¬
herren der Wendeilländer an den Edeln des unterworfenen Volkes zu erwerben,
sondern auch die Geistlichkeit bemühte sich, die Söhne der Edeln und des
andern Volkes in den Künsten des Friedens zu unterweisen, sie zu einem

1) Riedel, O. O. IZraruZ. V. III. p. 89. Die Zeugen in dieser Urkunde des
Markgrafen Albrecht von Brandenburg sind so geordnet aufgeführt 1) Geistliche, 2) der
Graf von Schwerin, der Truchseß Dietrich, der Vogt Friedrich und Ritter Dietrich von
Ostcrbnrg, 3) die obigen LIavi nodilss, 4) die Ritter Neinhcr und Friedrich von Hindenburg
und die Ritter Badcmar und Konrad.

2) Ebron. Zlont. Lereni sä. Uelrstsin p. 6.
2) Ein ans dem Ende des 12. Jahrhunderts stammendes annalistisches Fragment

berichtet vom Kloster Nienburg: — — ?ostea contra Lolnvos aimionns nclvolat rmus
solavonieus milss vsl eignes omn innAna t'rnneissa — — Lsä Posten eonstitntns est
slnvus gniänin xrsäivss ^nnti nomine, gni tregnenter abbatsm st tratrss seniores
(in XienbnrK) all oonvivium voeavit ste. Riedel, E. O. Lranä. X. XXIV. p. 324. 325.
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christlicheil, gläubigen Lebenswaildel zu erziehen, ja sie für den geistlichen
Stand vorzubereiten und in ihn einzuführen. Daher sehen wir in: Hochstift
Lelms 1231 hohe Würdenträger mit wendischen Taufnamen (mögen es mm
Poleil, Lausitzer oder Brandenburger sein), den Probst Pribislav, den Scholasticus
Borut und den DomherrnNatislavZ und diese Tanfnamen hatten sie doch
von ihren Vorsahreil überkommen. Nicht minder weist das Domcapitel zu
Cainin noch 1332 die Domberrn und Archidiaconen von Stettin, Stargard
und Pyritz mit den Namen Witzlav und Dnbislav auf.ch Endlich führt auch
der Pfarrer von Fürstenwalde noch 1385 den wendischen Taufnamen
Bispraw.^) Und umgekehrt führt unter lauter weltlichen höhereil Beamten
mit polnischen Taufnamen der Castellan von Posen 1332 den deutschen
Taufnamen AlbrechtJ) War er ein Deutscher oder ein Pole?

Alis alleil dieseil Beispielen ersehen wir einerseits die Fortdauer der
wendischen Nationalität und der als solche gekennzeichneten wendischen oder
slavischen Adelsfamilien hier und dort bis in das 13. lind 14. Jahrhundert
hinein und andererseits das Fluctniren wendischer und deutscher Vor- (Tauf-)
Namen bei zweifellos wendischen Geschlechtern. Ein Mittel zur Erkenntniß
der Nationalität in einem Wendenlande auftretender Geschlechter bei ihrem
ersten Erscheineil sind also deutsche lind christliche Taufnamen keineswegs. ^)

Wird es zugegeben, daß immerhin „ein kleiner Theil" des alten Slaven-
adels der Oberlausitz sich nach deren Eroberung, Germanisirung und
Christianisirung erhalten habe — ans wieviel Geschlechterndieser „kleine
Tkeil" bestandeil habe, darüber läßt sich nicht im Entferntesten mit Sicherheit
urtheilen — so ist damit auch das Fortbestehen autochthonerSlavengeschlechter
in der Oberlalisitz zugestanden, und man wird dann doch nicht behaupten
können, daß diese Familien alle ohne Ausnahme im Laufe der nächsten Jahr¬
hunderte das Todesloos gezogen haben und ausgestorben seien, sondern man
wird mit Flig und Recht annehmen dürfen, daß von ihnen so manche, wenn
nicht viele, nicht nur während des ganzeil Mittelalters hindurch bestanden,
sondern auch bis in das neuere Zeitalter hinein geblüht haben und noch
existiren. Wenden-Geschlechter bleiben sie, auch wenn sie in den eingewanderten
,,dentschen"(?) Adel der Oberlausitz „aufgingen." Denn dieses „Aufgeheil" kann
mail sich doch nicht anders denken, als daß sie 1) den Einzöglingen vom Adel
gleichgestellt und gleich geachtet wurden (was keine Frage sein kann), 2) daß sie
deutsche oder christliche, aber bei ihren Nachkommen nicht immer sich einbürgernde
Tanfnamen erhielten (was natürlich, selbstverständlich und genugsam bewiesen ist),
3) daß sie Columbien mit den deutschen Einwanderern vom Adelstande eingingen,

1) Riedel, I. o. XIX. p. 1.
2) Riedel, I. o. X. XIX. x. 12. Vergl. Mecklcnb. Urkundenbuch VI. p. 133.
ch Ebendas. X. XIX. p. 243.
-ß Ebenda). X. XIX. i>. 1. 2.
ch Wir wollen nicht alles unterschreiben, was Lisch in seiner Geschichte deS mecklen¬

burgischen Geschlechts v. Hahn I. S. 22 23 über die Herkunft desselben ausführt, aber
constatircn wollen wir doch, daß diesem Gelehrten und einsichtsvollen Forscher nicht einmal
ein deutscher Appellativnamcn ein Hinderniß ist, den auch dazu noch einen deutschen Tauf¬
namen tragenden Ahnherrn dieses Geschlechts für undeutschen Ursprungs zu erklären. —
In einer Mansfeldcr Urkunde des Magdeb. Staatsarchivs (Henstedt Nr. 1) vom Jahre
1264 kommen die „Lluvi" Heinrich und Burchard unter den Edelleuten vor.

3*
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4) daß sie deutsches Recht empfingen (was aus den Grundverschreibungen anderer
wendischer colcmisirter Länder sattsam bekannt ist), S) daß sie — allmählich —>
die Sprache, Sitten und Gebräuche der Deutschen annahmen (wovon in den
Lausitzen beim gemeinen Volke eher das Gegentheil der Fall ist), 6) daß
sie überhaupt sich der deutschen Cultur unterwarfen. Aber alles dies voraus¬
gesetzt, blieben jene Geschlechter dennoch Wenden oder Slaven ihrer
Herkunft oder Abstammung nach.

Wie läßt sich aber dies „beweisen", wenn die Hauptbeweismittel,
wenn Urknnden überhaupt nicht der Ort sind, die Nationalität darin erwähnter
Personen vom Adelstande auszusprechen oder festzustellen und wenn in der
Oberlausitz überhaupt an allen Urkunden des 11. bis 13. Jahrhunderts der
empfindlichste Maugel herrscht? Man wird doch nur auf einen inductiven
Beweis, auf eine Argumentation mittels concludenter Thatsnchen angewiesen
sein. Man wird von gewissen Präsumtionenausgehen müssen, die sich auf
die Untersuchungen bezüglich der gleichen Verhältnisse in anderen Wenden¬
ländern als stichhaltig erwiesen haben. Diese Argumente sind aber folgende:

1) Bei Familien mit wendischen Geschlechtsnamen, seien es appellative I,
seien es locale, in einem Wendenlande, zumal wenn die Namen einem wendisch
benannten Orte entlehnt sind, besteht die Präsumption, daß ihre Ahnherren
nicht Einwanderer, sondern Eingeborne — aber auch in den Hauptein¬
wanderungsgebieten für die Oberlausitz, also Schlesien, Meißen und Böhmen,
kann überhaupt von deutschein Adel in alter Zeit nicht viel die Rede sein —
waren. Daß ein eingewandertes deutsches Geschlecht nach seiner Niederlassung in
der Oberlausitz seinen in seiner Heimath schon bestehenden und mitgebrachten
Namen abgelegt und sich nach seinem hier erworbenen Besitzthum mit wendischem
Namen benannt habe, wird jedesmal bewiesen werden müssen. Wir
sehen zahlreiche Geschlechter des oberlausitzischen Adels, die aus den Nachbar¬
ländern im 13. und 14. Jahrhundert kamen, ihren hier wohlbekannten Namen
beibehalten, und daher sind sie daran auch als Einzögliuge erkennbar.

2) Ein Adelsgeschlecht eines colonisirten Wendenlandes wird, wenn es
aus der Fremde stammte, also anderswo seine Heimath hatte, auch stets
dort nachzuweisen sein, wie dies ja von einer langen Reihe von Adels¬
familien der Oberlausitz bekannt und nachweisbar ist. Läßt sich ein solcher
Nachweis nicht führen, so wird mit vollein Fug uud Recht augeuommen
werden müssen, daß ein solches Geschlecht da zu Hause sei, da seine
Heimath habe, wo es zuerst und allein urkundlich erwähnt wird.
Wir sehen gerade an dem Beispiele der Edelherren v. Kamenz, die ihren
sächsischen Namen „von Vesta" allmählich völlig ablegten und ihn mit
dem Namen ihres großartigen oberlausitzischen Besitzthums vertauschten, daß
sich dieser Vorgang keineswegs in der Stille und so zu sagen im Dunkel
vollzog. Denn wir haben mehr als ein urkundliches Zeugniß, daß die
Herren v. Kamenz ursprünglich jenen erstern Namen geführt und wie und
wann sie ihn mit dein andern vertauscht haben. Beispiele in Fülle giebt es
von der Uebersiedelung sächsischer Familien nach der Mark Brandenburg, wie

i) Wie beispielsweise bei den preußischen v. Pröck, v. Perbandt, v. Schlubutt und
den poimnerischen v. Natzmer, v. Tesmar, den schlesischen Nicsencuschel und anderen mehr.
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der Falk, Dierecke, Quast, Flaust. Hohendorf, Gröben, Schneitliugeu, Sack,

Schlabendorf, Klitzing, Buch u. s. w. u s. w. im 13. und 14. Jahrhundert

und keine derselben hat ihren Geschlechtsnamen abgelegt oder gar ihr Wappen

verändert. Wir könnten solche Fälle noch von Mecklenburg und Preußen

anführen: man wird es mithin im Allgemeinen als ein Prinzip aufstellen

können, dast Familien mit wendischein Namen auch von wendischem Ursprünge

und daß sie in dem Lande zu Hause sind, in welchem jene Namen als Orts¬

namen sich finden. Das Gegentheil wird in jedem einzelnen Falle erst zu
beweisen sein.

3) Ganz besonders aber haben wir in der Beschaffenheit der Wappen,

die solche Familien führen, auch derjenigen selbst, welche deutsche Orts- als

Geschlechtsuamen tragen, ein bündiges und kräftiges Beweismittel, ihre Heimath-

lichkeit zu erkennen. Wir müssen uns enthalten, an dieser Stelle, in weiter und

breiter Ausführung von den Eigenthümlichkeiten zu handeln, welche die slavische

(wendische) Heraldik gegenüber der deutschet: kennzeichnen. Wir wiederholen nur

das oben Angedeutete, dast auch den, welcher nicht ein „Heraldiker von Fach"

ist, der bloße Augenschein lehren muß, daß heraldische Figuren und Formationen,

wie sie die Adelsmappen des eingebornen mecklenburgischen, pommerischen,

preußischen und schlesischen (zu geschweige» des polnischen und böhmischen)

Adels, zeigen mit wenigen Ausnähmet: von Geschlechtern, welche auch dein

wendischen (slavischen) Idiom angehörige Namen führen, der Heraldik der

deutschen Adelsfamilien völlig fremd sind und umgekehrt. Jene Ausnahmen

kommen nur dam: vor, wenn einzelne eingeborene Adelsgeschlechter jener un¬

deutschen Länder überhaupt erst zur Bildung und Annahme eigener Wappen

schritte,: lfalls sie vorher noch keins geführt) oder ihre Schild- und Helmsiguren

in Anschmiegung ai: den deutschen Geschmack und seine lleberlegenheit an¬

erkennend, dei: deutschen assiinilirten oder geradezu bei den Deutschen beliebte

Formationen annahmen, Wappen sich beilegtet:, welche mehr oder minder einen

germanischen und nicht einen slavischen Typus zeigen. Ein Beispiel (ans dem

Preußenlande) — statt vieler — mag genügen. Die in: 17. Jahrhundert

erloschene Familie v. Bochsen (alt auch Buchsen, Buxen), die zuletzt lange in: Amte

Rastenburg gesessen war, zuerst aber voi: der Mitte des 14. Jahrhunderts an im

Ermlande auftritt ^) und au deren Eingeborenheit nicht zu zweifeln ist, führen

in: Schilde 3 Querbalken mit darüber wagerecht gesetzten 3 Lilien, also eii:

Wappen, welches kein Charakteristikum eines slavischen ai: sich trägt. Und so führt

auch das alteiugeborene Preußengeschlecht der v. Kalckstein, von: ermländischen

Dorfe Kalckstein benannt ^) und ohne jedes Judicium deutschen Ursprungs,

voi: Anfang an bis auf den heutigen Tag eii: echt „deutsches" Wappen:

drei Querbalken. Aber Halbmonde nebst einem, zwei, drei, vier und mehr

Sternen in den verschiedeichten Combinirungen, Pfeile und Bogen, Stierköpfe

(wie eii: solcher ja das Emblem des wendischen Fürstengeschlechts voi: Mecklen-

ch Albertus äs IZuxs. 1346 L. O. 1-VNrin. II. p. 77, Heinrich v. Buchz 1378
üb. III. p. 35, üonssti vir! Usinilous sl Albertus, »Mi streun! vir! äomini äollauuls
äs Lues militis 1353. Idiä. III. p. 296 eis.

ch Verschrcibung für die Gebrüder Christian und Johann v. Kalckstein über da-Z
Dorf Kalckstein 1285 C. O. IVa-rin. I. O. p. 119. Schon 1284 ist der Echtere Zeuge.
Idiä. I. e. x. 115.
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bürg ist), Hufeisen mit Kreuzen, Stierbörner, gepaart oder eines in Verbindung
mit einer Hirschstange, Baumstümpfe und Baumstämme mit abgehauenen
Aesten, Greifen mit Fischschwänzen, sowie zahllose Schächerkreuz-Formationen,
und endlich jene wag-, senkrechten und schrägen Halbschachtheilungen mit darüber
gesetzten verschiedenartigen herauswachsenden Thieren (Löwen, Hirschen, Füchsen,
Adlern u. a.): das sind im Allgemeinen einige der Hanpttypen, welche die
Wappen des wendischen, aber auch zumtheil des polnischen Adels bilden.
Wo finden sie sich in den Wappen des deutschen Adels? Man durchmustere
die unendliche Fülle derselben nur in Siebmacher's unvergleichlichem Wappen-
merke oder in Grünbergsberühmtem Wappenbuche,in der Züricher Wappen¬
rolle oder in den zahlreichen Siegeln, welche die Urkundenwerke echt deutscher,
vom Slaventhum nie berührter deutscher Länder darbieten.

Geschlechter also, welche jene Arten von Wappeninsignien und Wappen-
bildungen führen, erwecken von vornherein die Präsumtion eines nichtdeutschen
Ursprungs und diese Vermuthunggestaltet sich zur Gewißheit, wenn solche
Geschlechter zugleich auch undeutsche Namen führen und kein deutsches Land
zu entdecken ist, in welchem ihre Ahnen nachzuweisen sind, kein Land,
aus dem erweislich eine Adels-Einwanderungin das wendische stattgefunden hatst)

Sehen wir uns nun in der Ob er lau sitz um, ob und welche eigen-
thümliche Wappen sich bei gewissen Adelsfamilien zeigen, deren Heimath bis
jetzt unbekannt ist, Wappenzeichen, wie sie sich bei echt deutschen Familien
entweder gar nicht oder nur ganz vereinzelt finden. Da zeigen sich zunächst
die Wappen mit einem Halbmonde und darüber oder darunter
gesetztem Sterne, wie wir solche in Deutschland (Franken, Schwaben,
Bayern und Rheinland, Westfalen und Thüringen) nur ein einziges Mal,
nämlich bei den v. Morungen in der Nähe von Sangerhausen antreffen, die
sich wohlweislich das Zeichen der Mohren- (Türken-) Banner mit Anspielung
auf den Laut ihres Namens ausgewählt hatten.^) Aber zahlreich, um nicht
zu sagen zahllos, sehen wir jene Wappenformbei den slavischen Cassuben,
demnächst auch in Polen und Schlesien vertreten.^) In der Oberlansitz da¬
gegen haben sie die v. Grunenberg, v. Warnsdorf, v. Temritz und
v. Boblitz von jeher geführt, Familien, von deren Herkunft ans der Fremde,
d. h. aus Deutschland, nicht die geringsten Anzeichen vorliegen. Ferner ein
Büffel- und ein Hirschhorn nebeneinander gestellt, wie es die gleichfalls
ihrer Heimath nach unbekannten v. Stewitz und v. Vloßdorf in der
Oberlausitz führen, kennt die deutsche Heraldik überhaupt nicht, desto zahl¬
reicher die polnische und schlesische und zwar die letztere bei Familien, über
deren Eingeborenheit in Schlesien kein Zweifel bestehen kann (v. Tschammer,
Luck, Wentzki u. a. m.)^)

Ein gespaltener Schild mit einem Schachfelde, wie ihn die
v. Bolberitz führen, deren Urheimat!) Niemand kennt, hat zwar ein einziges

Beispielsweise als wenn Pommern vom rheinischen, Mecklenburg vom schwäbischen
oder thüringischen Adel mitcolonisirt worden wäre.

ch Hierher gehören anch die v. Beulwitz mit slnvischem Namen, einen Halbmond mit
3 Sternen führend, in Gegenden zu Hause, welche einst eine starke Slavcnbevölkcrung hatten.

2) Auch in Preußen bei den eingcbornen v. Schmolangen und v. Pretlack.
st Auch in Preußen bei den eingebornen v. Tirau, Titmansdorf, Schönwiesc,

Orscchau und Grünenbcrg.
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Seiteilstück in dein Wappen der schwäbischenv> Holheim (Siebmacher II. p. 92),
aber wiederum in Schlesien sind gleich die v. Bnntsch-Ratzbar, v. Burscheck
und v, Borsnitz zur Hand, als deren Heimath nur Schlesien oder doch ein
anderes Slavenland gelten kann, — Die zahlreichstell Beispiele dreier ins
Schncherkreuz gesetzter Figuren läßt der Adel Cassnbens, Pommerns,
Preußens und Polens sehen, verschwindend gering ist diese Figuration in
Deutschland, aber die so gesetzten Hörner, wie sie die v. Baudissin
führen, sind nur in den Wappen Polnischer und Preußischer Adelsgeschlechter
(v, Gaudecker und v. Modlibok) wiederzufinden. Auch das Stammland der
schon 1224 auftretenden Familie v. Baudissin ist unbekannt Zwei Stier¬
hörnern (nebeneinander), die das Schildzeichen der v. Nostitz mit gleich¬
namigem Stammsitz in der Oberlausitz bilden, begegnen wir in Deutschland
nirgends, aber in Schlesien bei den v. Filtz, v. Gafron u, a. m., auch in
Preußen sehr ähnlich bei den eingebornen v. Ziegenberg, v. Wölkau, Wilkau,
Tolck, v, Dauersee, v, Sassen, Robotte (später mit Jagdhörnern,)^) Auch
die v, Doberschütz oder Doberschwitz, die sich nach einem gleichnamigen
Orte in der Oberlausitz nannten und hier schon 1350 auftreten, müssen
slavischer Herkunft sein, da ihr Wappen ein echt slavisches ist, das sich in
der Heraldik der Adelsgeschlechter Polens und auch einiger in Schlesien (wo
sich die v. D, später niederließen, daher ihr Wappen bei Siebmacher 1, p. 63.
68. unter den Schlesischen) findet. Eine deutsche Familie kann ein solches
echtpolnisches Wappenbild (^rsiliarva) nicht angenommen haben.

Etwas zweifelhaft könnte es mit dem Flügel stehen, den mehrere ober-
lausitzische Geschlechter führen, aber nicht, wie er in Wappen deutscher Adels¬
familien, der v, Seuselitz, Hodenberg, Bodenschwech, Üben rc., vorkommt, quer¬
gelegt, sondern ausrecht stehend, wie wir ihn bei den v. Kamenz, v. Pentzig
und v. Schreibersdorf sehen, von denen das erster? Geschlecht freilich erweislich
aus Meißen entstammt war, aber in seiner Heimath ein anderes Wappen
geführt haben soll.

Endlich kommen wir aber zu dem uns hier der Familie wegen, von der
diese Abhandlung ausging, besonders interessirenden Wappen, mit den
3 Blättern, wie wir es die v, Maxen und v. Kolowas in der Ober¬
lausitz führen sehen, zwei Familien, deren Heimath gleichfalls bis jetzt un¬
bekannt ist, die aber keine andere als die Oberlausitz selbst sein kann. Ihr
Schildzeichen scheint ein so natürliches, einfaches zu sein, daß man ineinen
müßte, es überall, nicht nur in den der Oberlausitz benachbarten Ländern,
sondern überhaupt auch in Deutschland anzutreffen. Indessen ist dem nicht
so. In allen deutschen Regionen suchen wir vergeblich nach einem solchen
Schildzeichen, auch nur nach dem, wenn man so sagen soll, llrwappen, einem
Blatte, wie es die v, Dobschützund v. Mauschwitz im Schilde führen.

Was die letztere Familie anlangt, so führt sie Knothe^) unter dem
Namen v. Muschwitz auf, was leicht zu Verwechselungen mit dem nieder-
lausitzischen Geschlecht v. Muschwitz mit einem Stierkopfe im Wappen Anlaß
geben könnte. Nicht zutreffend ist aber die Bemerkung, daß die oberlausitzischen
„v. Muschwitz"mit dem See- oder Lindenblatt im Wappeil sich, allerdings

Vgl, auch daS Wappen der v. Gleissen-Dorengowski in Wcstpreußcn,
2) AdelsgcschichteS. 374.
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in: 15. Jahrhundert, auch „v. Malischwitz" geschriebeil hätten, während meines

Wissens sich diese Familie nach gegenwärtig und mindestens seit den drei

letzten Jahrhunderten constant v. Manschwitz schreibt. Es ist für unsere

Untersuchung ziemlich gleichgültig, ab das Geschlecht v. Muschwitz in der

wendischen Oberlausitz ader in dem wendischen Meißenlande zu Hanse sei; ein¬

gewandert aus diesem Lande war die Familie sicherlich nicht, denn es finden

sich nicht die geringsten Anzeichen davon, und sie ist umsomehr als eine ein¬

geborene, aus dein Blute der Ureinwohner des Landes stammende zu betrachten,

als sich hier und dort ein gleichnamiger Stammsitz zeigt, nämlich Muschwitz

(nördlich von Läbau) und Malischwitz im Görlitzischen Weichbilde, zwischen

Weißenberg und Reichenbach gelegeil. Diesem letztern giebt v Ledebur den

Vorzug als Stammsitz/) während Knothe zwar am liebsten auf das in

Meißeil nördlich van der gleichnamigen Stadt belegene Dorf Muschitz'/

zurückgehen möchte, weil er zu der Familie, als ihren xrimns ^antis eineil

125V bezeugten Umn-mln« cka lVlutrmit? zählt (der wenigstens auch in der

Oberlalisitz Grundbesitz hatte) andererseits aber doch schwankt, ob nicht doch

das Oberlausitzische Mauschwitz die Wiege des Geschlechts sein könnet) Und

da nicht allzufern von Mauschwitz, nördlich von Neichenbach auch die gleich¬

namige Wiege des Geschlechts v. Döllschütz — Döllschütz — belegen ist, so wird

kaum an eine Stammesgemeinschaft beider Geschlechter, die schon v. Ledebur a.a.O.

ganz richtig angemerkt hat/) zu zweifeln, damit aber die meißensche Herkunft der

v. Mauschwitz ausgeschlossen sein. Bekannt ist, daß die v. Döllschütz zum ältesten

Adel der Oberlallsitz gehöreil und schon 1280 hier urkundlich bezeugt sind.

Wer nicht bedenkt, daß gleichwie dieselben wendischeil Orts-Namen sich

in alleil Wendenländern von dem Ursprünge der Elbe bis an die Ostsee

wiederholen, auch nationale, landesübliche Bilder und aus dem Volksgeiste

entsprungene heraldische Figuren sich hier und dort zeigen müssen, also etile

Stammesgemeinschaft solcher Familien aus ihrer Wappeilgleichheit unter

solchen Umständen schlechterdings nicht gefolgert werdeil könne, der würde

die verkehrte Meinung aufstellen, daß die Pommersche National-Familie

v. Wobeser, die dem gleichnamigen Orte Pommerns entstammt ist, auch —

ihres Wappens wegen — dorthin eingewandert und wohl ein Zweig der Dobschütz-

Manschwitz sein könne. Aber das grüne See- oder Lindenblatt zeigt sich im

Schilde dieser slavischen Familie Pommerns eben deshalb, weil diese Figur

gerade in den wendischeil Gebieten eine beliebte war, die sich beim deutscheil

Adel als einzelne Schildfigur nirgends wahrnehmen läßt/)

i) Adelslex. II. S. 88.

ch Ich finde nur ein Muschitz Mus Muschwitz im Amt Lützen des Stifts Merseburg,
in dessen Urkunden bekanntlich oft eine Familie v. Maschwitz mit einem Stierkopfe (also
ganz wie die nicderlausitzischen v. Muschwitz) erscheint, der zeitweise dem Sächsischen Balken-
schildc — wegen eines landesherrlichen Amtes der betreffenden Personen — weichen muß.
Es scheint mir werth, festzustellen, ob diese letztere Familie auf Muschwitz oder was ich kann,
glauben möchte, auf einen der beiden Oerter Maschwitz oder Muschwitz in den Aemtern
Pegau bezw. Colditz zurück,»führen ist.

8) Adelsgeschichte S. 629.
Viel früher auch schon ill. G. Mendt in der Dobschützischen Genealogie ?. I. p. 3

bei Gauhe, Adelslcxicon I., Sp. 1334.

5) Vcrgl. Bagmihl, Pommcrschcs Wappenbuch I. p 22. Ein Tctzlav v. W., gegen
Ende des 13. Jahrhunderts lebend, soll der Ahnherr des Geschlechts gewesen sein.
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Der Hinblick auf „Blattwappeil" führt uns schließlich aber noch auf das
jetzt ausgestorbene oberlausitzischeGeschlecht v, Maxen, welches liier von großer
Bedeutung ist, weil sein Schildemblem genau dem der v. Kolowas-Kolbitz entspricht.

Wollten wir die keineswegs durchweg zutreffende Theorie, daß eine
dreifache (zu 2. 1 gestellte) Schildfigur ein llrwappen mit derselben in der
Einheit (bei derselben Familie, mag sie denselben oder einen andern, ver¬
änderten Namen tragen) voraussetzt, H bei dem v. Maxenschen Wappen an¬
wenden, so würde anzunehmen sein, daß das Geschlecht von Hause aus nur
eiu Blatt im Schilde geführt habe oder daß es der Zweig eines Geschlechts
mit nur einem Blatte gewesen sei. Allein wir kennen zur Zeit erst aus dem
Jahre 1376 ein Siegel der v. M. (mit 3 gestürzten Blättern 2. 1 gesetzt) ^)
und würde sich weiter noch ein älteres mit einem Blatte ermitteln lassen,
so dürfte es dann vielleicht in Frage kommen, ob dadurch dem Geschlecht v. M.
uicht eine Geschlechtsgemeinschaft mit den v. Döbschütz vindicirt werden könnte.
Es ist zweifelhaft, ob dies gerade viel Wahrscheinlichkeit für sich hätte, denn
die v. Maxen erscheinen, soviel bis jetzt bekannt, erst 1350 (Hugo uud Schuler
(deutsch?) v. M.) auf Gr.-Schönau uud Seifheuuersdorf im Zittauschen Weich¬
bilde, also in ziemlicher Entfernung von dem Stammsitze der v. Doberschütz-
Döbschütz, die man doch, weil sie ihr gleichnamiges Stammgut in der Ober¬
lausitz hatten, für Eingeborene dieses Landes halten kann. Außerdem wird
aber behauptet, daß die v. Maxen „eine bekannte meißnische Familie"^)
und geradezu augedeutet, daß sie aus Meißen in die Oberlausitz ein¬
gewandert, also nicht aus dem Stamme wendischer Urbemohner derselben
entsprossen seien. Dabei wird offenbar vorausgesetzt, daß es vor dem Jahre
1350, in welchem bis jetzt zuerst die Familie v. Maxen in der Oberlausitz
nachweisbar ist, ein in Meißen seßhaftes ritterliches Geschlecht v. Maxen
gegeben habe und jedenfalls an dessen Zusammenhang mit dein bekannten
Ritterguts und Dorfe Maxen im Königreiche Sachsen nördlich von Pirna als
seinem Stammsitz und seiner Wiege gedacht. Allein es steht fest, daß es
im heutigen Königreich Sachsen und speciell im Meißner Lande vor dem
Jahre 1350 ein Adelsgeschlecht v. Maxen überhaupt uicht gegeben hat und
sicherlich keines, welches in Maxen oder dessen Nähe ansäßig gewesen ist. Nur
eine einzige Urkunde vom 1. Juni 1307 ch weist — als völlig vereinzelten
Träger dieses Namens in Meißen vor 1350 — einen eis iVInxen
nach. Allein ihn für einen Vorfahren der oberlausitzischenv. Maxen zu halten
und seinen Namen auf Maxen bei Dohna oder Pirna zurückzuführen, ist
völlig unbeweisbar und nur der unendlich trügerische gleiche Namensklang

Diese sonst häufig genug sich bewahrheitende Theorie ist auch sogar bei den
v. Döllschütz zutreffend. Denn während diese Familie von Hause aus — wie auch noch
heute — nur ein Blatt im Schilde führt (Knothe, Oberl. Adelsstegel Kud. VI. Nr. 80
cls 1469) ebenso auch (aber nicht ein gestürztes Blatt wie noch heute) Hans „v. Dobcrschütz"
auf einer Quittung für den D. Orden ä. Neumark Freitag vor Cantate 1483 (im Staats-
archiv zu Königsberg), enthält der Schild auf dem Siegel Hansens v. Doberschütz an einem
Schreiben vom Montage vor Bartholom!« 1496 (Ebendaselbst Schiebt. 40 Nr. 13) drei zu
2. 1 gesetzte (nicht gestürzte) Blätter.

2) Knothe a. a. O. Ind. VI. Nr. 79.
3) Knothe, Oberl. Ndelsgesch. I. S. 354.

"st Original im Hauptstaatsarchiv zu Dresden; Regest in meinem Oipl.IIsbm'g'I. S.225.
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könnte zu der vagen Annahme fuhren, in diesem Hinaus einen Vorfahren
jener oberlausitzischen ?rimi Asntis, der Gebrüder Hugo und Schuler v. M.
zu erblicken. Denn Apotzko v, M, hatte schwerlich seinen Namen jenem in der
neuern Geschichte berühmt gewordenen Maxen entlehnt', er erscheint in einer zu
Zschopau im erzgebirgischeu Kreise (also weit entfernt von Pirna und Dohna)
von Mitgliedern eines auch meistens dortselbst von jeher ansässigeil Geschlechts
für den Deutschen Orden in Altenburg über eine Schenkung allenburgischer
Güter ausgestellten Urkunde und neben Edelleuten als Zeuge, deren Heimath
gleichfalls die Landschaft des Erzgebirges war. Schon GauheJ kann es keines¬
wegs mit Sicherheit aussprechen, daß die v. M,, die er nur in der Oberlausitz
nachweisen kann, ihren Stammsitz in dem meißnischen Rittergute Maxen im
Amte Pirna zu suchen haben.

Auch eiil neuerer Autor eines geschätzten, auf urkundlichen Quelleil
beruhenden Werkes ^) meint — lind gewiß nicht mit Unrecht — es sei keineswegs
ausgemacht, daß die v Maxen in der Oberlausitz aus dem obigen Orte stammten.
Wenn es auch nicht durchschlagend ist, daß sich die Familie im Besitze ihres
vermeintlichen gleichnamigen Stamingutes überhaupt nicht nachweisen läßt/) —
was bei vieleil Adelsgeschlechteru in gleichem Falle sich zeigt — so ist dieser
Umstand in Verbindung mit den anderen oben erwähnten doch von einer gewissen
Bedeutung. Denn wenn nicht schon im Jahre 1311, so doch gegen Ende
des 14. Jahrhunderts erscheinen die v. Karas als Besitzer von Maxens und
sie zähleil zu den vornehmsten Vasallen der Burggrafen zu Dohna, in deren
Staminlande Maxeil ganz nahe bei Dohna belegeil ist. Wir würden in einer
der vielen Urkunden, welche von den genannten Dynasten ausgestellt oder
bezeugt sind, sicherlich auch die v Maxen zu finden haben, wenn sie in Maxeil
oder in dessen Umgegend gesessen gewesen wären. So können wir jenen Apetzko
v. Maxen vom Jahre 1307 weder auf ein aus Maxen originirendesGeschlecht
Meißens zurückführen, noch einen Heinrich v. M. vom Jahre 1335 lind einen
Hans v. M- vom Jahre 1374 für Mitglieder eines meißnischen Geschlechts,
sondern vielmehr für Oberlansitzer halteil. Denn jener Heinrich v. M. befindet
sich iil der zu Stolpen von ihm bezeugten Urkunde des Bischofs Withigo von
Meißen^) in Betreff der Zinsen zu Seiffersdorf (dessen Lage nicht sicher) in
Gesellschaft Ludwigs v. Belwitz („Uslans'lvit?:"), Pauls v. Kopperitz und
Albrechts v. Luttitz, also Angehörigen von Familien, die sämmtlich in der Ober¬
lausitz wohl bekannt sind, auch damals schon dort florirteu und sich alle von
oberlausitzischenOrten benanilten.^) Paul v. K. ist auch außerdem ausdrücklich

>) Adclslcxiko» I. Sp. 1335.
ch Schumann (und Schisfner), Staats-, Post- und Zcitungslcxikou von Sachsen

XVIII. p. 76.
ch In v. Ledebur, Adelslcx. I. S. 83 findet sich zwar die Angabc, daß Maxen und

Zotcwitz (im Amte Großenhain) 1335 von der Familie besessen seien, doch ist dies eine
bewcislose Behauptung, da die Familie vor 1350 überhaupt in Meißen nicht vorkommt
oder ansässig erscheint, wie die Urkunden dos Hauptstaatsarchivs zn Dresden ergeben. Die
gleich zu erwähnende Urkunde gicbt aber Erklärung zu der Angabe Ledeburs.

Schumann I. v. VI. S. 134.
2) Gersdorf, O. O. Lux. Reg'. 13. I. x. 339.
6) Von den v. L. sagt Knothe, daß sie Meißner sein „könnten", bei den v. K. fehlt

die Angabe, daß sie aus Meißen stammten, ebenso auch bei den v. Belwitz.
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als oberlausitzischerEdelmann bezeugt H und die dort auch genannten Küchmeister
waren schon 1349 durch 3 Brüder unter dem oberlausitzischenAdel vertreten?)
Es ist einleuchtendgenug bei dem bekannten Verhältnisse des Bischofs von
Meißen zur Oberlausitz, daß Zeugen in seinen Urkunden nicht schlechterdings dem
meißnischen, sondern auch dem oberlausitzischenAdel angehören können. — Was
Heinrich v. Maxen von 1371 betrifft, so bezeichnet ihn die betreffende Urkunde
Hansens v, Misten ^) als dessen Schwestermann. Ob dieser Hans v. M. identisch mit
dem in der Oberlausitzvor 1353 begüterten gleichnamigen Edelmann ist, oder
ob er ein Osterländer war?) bliebe zu untersuchen; jedenfalls war er nicht
in der Nähe von Maxen oder da herum begütert. Das Rittergut in Maxen,
welches sehr nahe bei Dohna, 2^/2 Stunde von Dippoldiswalde und Pirna
belegen ist, ging von den Burggrafen zu Dohna zu Lehens und so müßte
man annehmen, daß Mitglieder der Familie v. Maxen, wenn sie aus dem
gleichnamigen Gute stammten oder doch in dessen Nähe ursprünglich angesessen
waren, auch in den Dohnaschen Urkunden aufträten, was aber bekanntlich
nicht der Fall ist, verzogen zahlreiche Mitglieder des Geschlechts v. Karas,
von dem sich Burchard v K. 1377 Herr von Maxen nennt, häufig und schon
vom Anfange des 14. Jahrhunderts ab in Dohnascheu Urkunden zu finden sind?)

Während wir wissen, daß der Ortsname „Maxen" und in der mittel¬
deutschen Form Maxin, allein vorkommt, erfahren wir nicht, mit welcher
Namensformdie ersten Mitglieder des v. Maxenschen Geschlechts in der
Oberlausitz auftreten, was doch nicht ohne Bedeutung wäre. Gehörten die
oben genannteil drei v. Maxen der oberlausitzischen Familie au (sicher doch
mindestens die beiden von 1335 und 1374), so würden ihre Namen mit
dem des meißnischen Ortes übereinstimmen.Aber Knothe giebt nur ganz
gelegentlich in seinem Werke über die oberlausitzischen Siegel S. 25 an, daß
der 1376 siegelnde Hans v. M. in der betreffenden Urkunde als H. v. Magzin
erscheint, welchen Namen mit dem des meißnischen Ortes zu identisiciren wir
Bedenken trageil, ganz abgeseheil davon, daß letzterer Name (Maxiii) doch
wohl auf der ersten, der erstere auf der letzten Silbe betont wurde. Ist der
Name Magzin aber der Urname, so werdeil wir wohlberechtigt sein, an einen
andern Stammsitz als Maxen bei Dohna zu denkeil, vielleicht an einen
wüst gewordenen, in der Topographie nicht mehr nachweisbaren Ort. Wir
können daher die v. Maxen, bis nicht weitere bündige Beweise für das
Gegentheil vorliegen, nur für ein Geschlecht des eingeborenen oberlausitzer
Adels halten und es scheint mir bei diesem Umstände auch ins Gewicht zu
falleil, daß Hans v. M. 1376 Landrichter zu Bautzen war. Wurde es, wie
in andereil slavischen, von den Deutschen colonisirten Ländern auch in der
Oberlalisitz gehalteil, so wurden die Landrichterstellenfast das ganze Mittel¬
alter hindurch — aus leicht erklärlichen Gründeil — lediglich nur mit

st Knothe a. a. O. I. S. 368.
2) Ebendas. S. 322.
s) Gersdorf I. e. L. II. p. 153.
st Er besaß Zinsen zu Schcschin (wo?); die Zeitschrift für Geschichte des Ostcr-

landes Vit. p 396 bringt die betreffende Urkunde.
st seit 1461 von den Markgrafen von Meißen,
st Die Dohnas, Urkundenbuch I. x. 281. 282.
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Eingeborenen vom Adel besetzt, was sich wenigstens bei Preußen und Pommern

mit Evidenz nachweisen läßt.

Wäre aber dennoch an ein in Maxen seßhaft gewesenes Geschlecht

gleichen Namens als die Stammfamilie der oberlansitzischen v. Maxen zu

denken, so würden sich für dessen deutsche Extraction schwerlich Beweise, für

seine wendische aber genug Momente anführen lassen, schon mit Rücksicht auf das,

was Tittmnuu namentlich über die Umgegend von Dohna sagt.H Denn die

slavische Herkunft vieler Familien kann keinem Zweifel unterliegen und ist

speciell bei einer Reihe von Geschlechtern des Meißnerlandes ohne große

Schwierigkeiten nachweisbar. Neben ihrem Namen spricht dafür laut die

Sprache ihrer Heraldik^) Und gerade die des v. Maxenschen Geschlechts

hat in germanisirten Slavenländern mehr als ein Beispiels) Nicht jener

edle Wende Lar <Mwr), dessen Nachkommen alle deutsche Taufnamen führen,

steht als ein Unicum wendischer Nationalität unter den meißnischen Adels¬

familien da, sondern er hatte noch zahlreiche Standesgenossen von gleichem

Stamme im l3. und 14. Jahrhundert, ohne daß wir auf den Meißner Vogt

Pribislav, den bekannten, so oft in burggräflich meißnischen Urkunden auf¬

tretenden Boriwoi oder die Herreu v. Seveschiu (Deuschiu) uns allein

beziehen dürfen. Vorfahren der oberlansitzischen v. Maxen vermögen wir also

mit Sicherheit nirgends in einem andern, sei es Nachbar- oder weiter ent¬

fernten Lande aufzufinden oder nachzuweisen und gerade dies füllt, neben

den anderen Gründen, schwer genug in die Wagschale zu Gunsten ihres

Autochthonenthums in der Oberlausitz. Denn wir möchten es wie ein Axiom

aufstellen, daß es keine auch noch so kleine und unbedeutende Adelsfamilie

giebt, die, wenn sie wirklich eingewandert war, in ihrer Stammheimath nicht

nachzuweisen wäre. Wie spät — aber doch! — ist das Heimathland der

Hochmeister Deutschen Ordens Wiurich v. Knieprode oder Michael Küchmeister

v. Sternberg, auch Pauls v. Rußdorf festgestellt worden oder das bisher

vergeblich gesuchte Vaterland der Priegnitzischen v. Klitziug und der Pommerischen

v. Billerbeck in der Grafschaft Lüchow, auch längst, was KnotheH unbekannt

geblieben, die Heimath jenes Thile Knebel, der Preußen zum Schauplatz seiner

Thaten machte und sein wechselvolles Leben in der Oberlausitz endetet) Das

bisher unbekannte Vaterland der kleinen unbedeutenden v. Minnewitz in

der Oberlcmsitz °) ist sicher Meißen, wo sie unter den Vasallen der Burggrafen

Heinrich der Erlauchte I. S. 84 ff.
ch Z. B. der qucrgetheilte unten geschachte Schild mit einem herauswachsenden

Thicrc, wie ihn die Neitzschütz führen, ferner 3 ins Schächcrkreuz gestellte Figuren (Flügel,
Hörner, Arm- und Bcinharnische rc.), wie die v. Gaudccker, Kikol, Ostau, Diebitsch, Lüttwitz
in Preußen und Schlesien.

ch Drei Blätter 2. 1 gestellt finden wir z. B. bei den v. Klot in der Mark Branden¬
burg, den v. Sudeck-Wilczewski in Preußen und v. Boytcl in der Mark, hier im untern
Thcile deS oben gcschachten Schildes. Auch die v. Seefelv im Züllichau-SchwicbuSschen
führen nicht das ihnen bei v. Ledebur Adclslex. II. p. 433 attribuirte Wappen, sondern
einen mit 3 Linden- (See-) Blättern belegten Querbalken.

Z Oberlauf Adelsgesch. II. S. 303.
5) Neue Mitth. d. Thür.-Sächs. Vereins XV. S. 341 ff. Wappenbuch des ausgest-

Adels der Provinz Sachsen S. 86.
H Knothe, Oberlaus. Adelsgesch. I. S. 373.
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zu Dohna schon 1311 auftreten.^) Und ebenso sind wohl auch die gleichfalls

unbedeutenden n. Petschen oder Peschei?-) durch den in einer Schönfeldschei?

Urkunde von 1319 auftretenden Günther v. Peschei?^) als ein ursprünglich

meißnisches Geschlecht legitimirt.ch

Wir wiederholen und betonen es nochmals: die Heraldik, jene noch

heute vielfach mißachtete, unerschöpfliche Wissenschaft ist es, die dem Genealogen,

dem die Herkunft, Heimath und Nationalität der alten Adelsgeschlechter Er¬

forschenden unentbehrlich ist, ihm oft allein den Hauptschlüssel iu die Hand

giebt, die mit jahrhundertelangem Dunkel bedeckt gewesenen Ursprünge eines

Geschechts zu enthüllen. Wer hätte die so selten und so zerstreut in ihren

heimathlichen Urkunden wenige Jahrhunderte hindurch auftretenden Ahnen der im

Herzen Preußens seit der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts seßhaften Edeln
mit dem wundersamen Namen v. Merklichenrade entdecken können — und alle

Bemühungen zu allen Zeiten waren fruchtlos geblieben, — wenn nicht das erst in

neuester Zeit entdeckte Wappenbild der alten Harzritter v. Markelingerode

in seiner völligen Uebereinstimmung mit den Schildzeichen des preußischen

Geschlechts wie mit einem Zauberschlage den Schleier hätte fallen lassen, der

jahrhundertelang sein Stammland verhüllt hatte.

Kehren wir zu dem Geschlechte, das den Ausgangspunkt dieser Abhandlung

bildete, zurück, den v Kolowas-Kolbitz. Wir haben oben gesehen, daß

sie 1) in dem jetzt Kohlwesa genannten Orte ihren Stamm- und Ahnsitz zu

suchen haben, 2) daß sie erst seit 1409 urkundlich bezeugt sind, 3) daß

ihr Wappen in drei gestürzten 2. 1 gestellten Lindenblättern bestanden hat.

Ist Schildesgleichheit bei zwei oder mehrerei? ii? demselben Lande aus¬

schließlich voi? Hause aus erscheinenden Adelsgeschlechtern, wie es die v. Koloivas

und v. Maxen sind, ein selten trügerisches Kennzeichen ihrer Herkunft aus

gemeinsamen? Stamme (wie dies bei de?? v. Mauschwitz und v. Döllschütz an¬

zunehmen ist), so werden wir es für mehr als wahrscheinlich halte?? könne??,

daß die v. Koloivas aus den? Stamme der v. Maxen hervor¬

gegangen, eii? Seiteuzweig derselben gewesen sind. Und wir können

darin mit Fug und Recht ein schwerwiegendes Moment zu Gunsten dieser

Annahme finden, daß sich die v. Maxen in? Besitze des Stammgutes

der v. Koloivas, oder mindestens von Grundstücken daselbst befunden

haben. Leider sind die Nachrichten hierüber nicht erschöpfend; wir erfahren

nur/) daß die v. Maxen 1492 einen Gunstbrief über einen Unterthanen in

Kohlwesa (nordöstlich von Hochkirch) ausgestellt haben und daß 1545 die

v. Maxen mit dei? väterlichen Gütern u. a. auch zu Kohlwepsa belehnt worden

seien. Wir erfahren weder den Umfang der dortigen Begüterung noch die

Anfänge derselben; es kann der Fall gewesen seil?, daß die Besitzungen zu

Die Dohnas I. Urkundenbuch x. 300. 302.
2) Ebendas. I. S. 420.
3) Marler, Burggrafthnin Meißen S. 472.
ch Vielleicht sind für die v. Muschwitz auch die Meißner Rüdiger v. Muschwitz und

Apetzko v. Mutzschwitz (1231 bczw. 1334) in Anspruch zu nehmen.
2) Oberlauf. Adelsgesch. S. 357.



46 Ein verschollenes Adelsgeschlecht der Oderlausitz in Preußen.

Kohlwesa mit zu den ältesten der v. Maxen gehört habend) Jedenfalls ist

dieser Umstand ein höchst gewichtiges Argument, um bei der bestehenden

Wappcngleichheit beider Geschlechter ihre Stammesgemeinschaft wenn nicht

schon dadurch zu erweisen, so doch für höchst wahrscheinlich zu erachten. Dazu

kommt noch, daß die v. Kolowas bis jetzt wenigstens nicht früher, als 1409

in der Oberlattsitz als ein eigenes Geschlecht nachweisbar und bekannt sind

und daß nicht das geringste Anzeichen vorliegt, daß sie aus einem Nachbarlande

und ans welchem in die Oberlausitz eingewandert waren. So werden wir berechtigt

sein, anzunehmen, daß ein etwa im 14. Jahrhundert zu Kohlwesa bereits

längere Zeit gesessener Zweig der v. Maxen sich vom Hanptstamme abzweigend,

den Namen seines alten Sitzgutes, nach dem er im gemeinen Leben gewöhnlich

benannt wurde, angenommen oder beibehalten habe.

Alles dies zusammengefaßt, stellt sich als Resultat unserer Untersuchung

Folgendes dar:

1) die im Jahre l409 zuerst nachweisbaren v. Kolowas-Kolbitz hatten

ihren Namen von dem gleichnamigen Rittergute Kolowas jetzt Kohlwesa und

sind als ein Zweig der seit dem Jahre 1350 in der Oberlausitz bekannten

Familie v. Maxen anzusehen, deren Grundbesitz zu Kohlwesa noch gegen Ende

des 15. Jahrhunderts bezeugt ist;

2) da die v Maxen zu dem eingeborenen Adel der Oberlausitz gehören,

jedenfalls von undeutscher Extraction sind, so gilt ein Gleiches von ihrem

Zweige, den v. Kolowas, welchen dieselbe Herkunft zuzuschreiben wäre, auch

wenn ihr Zusammenhang mit den v. Maxen in Frage gestellt bliebe;

3) daß die Stammlinie des Geschlechts v. Kolowas in der Oberlausitz

sehr wahrscheinlich mit dem in ihr zuletzt genannten Hans v. K., jedoch erst

nach 1527 erloschen ist, der um diese Zeit aber in Preußen begründete Zweig

unter dem Namen Kalbitz (Colbitz) noch mehr als zwei Jahrhunderte bestanden

hat, bis er im Jahre 1762 in ehrenvoller Weise beschlossen wurde.

Darüber sind wir einer Bemerkung überhoben, daß sich dieses oder

jenes Geschlecht der Oberlausttz durch seine Herkunft von den Urbewohnern

seines Vaterlandes unangenehm berührt fühlen könnte. Denn wir sehen, wie

neben dem Fürstenhause von Mecklenburg noch gegenwärtig zahlreiche andere

Geschlechter dieses Landes sowohl, als Pommerns und Preußens, einen ganz

besondern Vorzug und eine Ehre darin erblicken, einen indigenen Ursprung zu

haben, zu deu Autochthonen ihrer Länder zu gehören und es bedurfte somit

auch keines Hinweises darauf, wie zahllose mit unvergänglichem Ruhme bedeckte

Heerführer und brave Offiziere aller Grade in der Preußischen und Sächsischen

Armee aus Familien slavischer Nationalität entsprossen gewesen sind.

°) In der Oberlaus. AdclSgesch. S. 587 heißt es, daß nach den v. Nechcrn die
v. Maxen im Besitze von Kohlwesa gewesen seien, was aber im Hinblick auf S. 357 und
387 nicht zutreffend erscheint, da schon 1492 die v. M. dort Grundbesitz hatten. An und
für sich ist es auch gleichgültig, daß auch die v. N. außerdem dort noch begütert waren.
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